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Entgeltfortzahlung und
Ausgleichsverfahren

Fachinformationen fur Arbeitgeber 2026

AOK. Die Gesundheitskasse.



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Funktionsweise des E-Papers

So funktioniert das E-Paper

> Sprung zur nachsten Seite
< Sprung zur vorherigen Seite

Zum Inhaltsverzeichnis

Sprung zur Inhaltsseite

Button — Erweiterte Informationen

Aufruf von Inhalten aus dem AOK-Fachportal fur Arbeitge-

Button - ber oder externer Inhalte

Uber einen Klick auf die Links gelangen Sie auf weiterfiihrende Internetseiten
und Downloads.
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Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Vorwort

Vorwort

In diesem E-Paper der Reihe ,gesundes unternehmen”
stellen wir lhnen die gesetzlichen Regelungen zur Ent-
geltfortzahlung und ihre Anwendung in der betriebli-
chen Praxis vor.

Der Abruf der elektronischen Arbeitsunfahigkeitsbe-
scheinigung (eAU) ist fir alle Arbeitgeber verpflichtend.
Das eAU-Verfahren wird standig verbessert.

Wer ist anspruchsberechtigt, welche Entgeltarten
werden im Krankheitsfall weitergezahlt und was ist bei
einer wiederholten Arbeitsunfdhigkeit (AU) zu beach-
ten? Verschaffen Sie sich im Handumdrehen einen
Uberblick iiber alle wichtigen Aspekte. Gegen das fi-
nanzielle Risiko des Ausfalls von Beschaftigten wegen
Krankheit sind Unternehmen wirksam abgesichert - mit
der Entgeltfortzahlungsversicherung. Mit einer Auswahl
an attraktiven Erstattungssatzen ermoglicht die AOK,
das Ausgleichsverfahren optimal den individuellen Be-
durfnissen des Unternehmens anzupassen.

Die Ausfuhrungen zur Entgeltfortzahlung werden um
Inhalte zum Krankengeld erganzt, das von der Kran-
kenkasse des beziehungsweise der Beschaftigten ge-
zahlt wird. Seit dem 1. Januar 2026 erhalten Arbeitge-
ber eine automatische Meldung mit dem Abgabegrund
,62”, wenn eine Entgeltersatzleistung (EEL) wie zum
Beispiel Krankengeld endet.

Mit freundlichen Gruf3en
lhre AOK. Die Gesundheitskasse.
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Mehr News

& Infos

Das Arbeitgeber-
portal lhrer AOK

Einige Aussagen in
diesem E-Paper sind
mit einer Hochziffer
versehen. Diese wer-
den hier - aufgelis-
tet - erganzt um die
entsprechenden
Rechtsquellen und
Fundstellen. Ein Ab-
kiirzungsverzeichnis
finden Sie hier. -


https://www.aok.de/arbeitgeber/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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Rechtliche Bestimmungen

Die gesetzlichen Regelungen uber die Entgeltfortzah-
lung sind fur alle Beschaftigten im Entgeltfortzah-
lungsgesetz (EntgFG) zusammengefasst.

Dieses Gesetz enthalt folgenden Grundsatz: Sind Be-
schaftigte durch AU infolge Krankheit an ihrer Arbeits-
leistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft,
haben sie Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall durch ihren Arbeitgeber fur die Zeit der AU bis
zu einer Dauer von sechs Wochen!!

1.1 Geltungsbereich

Das EntgFG gilt fur alle Personen, die in der Bundesre-
publik Deutschland in einem Arbeitsverhdltnis oder in
einem betrieblichen Ausbildungsverhdltnis stehen. Da-
bei ist ihre Staatsangehorigkeit — ebenso wie ihr Wohn-
oder Aufenthaltsort - belanglos. Auch auf die Zugeho-
rigkeit zur Sozialversicherung kommt es nicht an.
Personen, die verkurzt arbeiten und Leistungen nach
dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG) erhalten, sind fir Zei-
ten, in denen sie zur Arbeitsleistung verpflichtet sind,
ebenfalls als Beschaftigte anzusehen. Gleiches gilt fur
Personen, die im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmalf3-
nahmen der Bundesagentur fiir Arbeit (BA) beschdftigt
werden.

1.2 Minijobbende

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung ist nicht vom Um-
fang des Arbeitsverhaltnisses abhangig. Anspruchs-
berechtigt sind somit auch Teilzeitbeschaftigte, die ei-
nen Minijob (geringfligig entlohnte oder kurzfristige Be-
schaftigung) ausiiben.?

Tarifvertragliche Re-
gelungen gelten vor-
rangig weiter, wenn
sie gegenuiber den Re-
gelungen des EntgFG
eine Besserstellung
fur die Beschaftigten
bedeuten.
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Rechtliche Bestimmungen

1.3 Heimarbeiter und Hausgewerbetreibende

Heimarbeiter, Hausgewerbetreibende und ihnen gleich-
gestellte Personen haben keinen gesetzlichen Anspruch
auf Entgeltfortzahlung. Fur Heimarbeiter gilt daher der
allgemeine Beitragssatz. Ungeachtet dessen besteht
flr sie ein (sofortiger) Krankengeldanspruch.®> AuBerdem
erhalt dieser Personenkreis vom Auftraggeber oder Zwi-
schenmeister einen Zuschlag zum Arbeitsentgelt. Er
betragt

- 3,4 Prozent des Bruttoarbeitsentgelts, wenn fremde
Hilfskrafte nicht beschaftigt werden,

- 6,4 Prozent des Bruttoarbeitsentgelts, wenn bis zu
zwei fremde Hilfskrafte beschaftigt werden.

Allerdings wird dieser Zuschlag ohne einen Ausgleich
fur Heizung und Beleuchtung der Arbeitsrdume und
ohne Zuschlage fur den Entgeltausfall an gesetzlichen
Feiertagen, den Urlaub und den Arbeitsausfall infolge
Krankheit gezahlt. Fur Heimarbeiter kann allerdings
durch Tarifvertrag bestimmt werden, dass sie anstelle
dieser Zuschlage Entgeltfortzahlung nach den Vor-
schriften des EntgFG erhalten.*

1.4 Unabdingbarkeit

Vom gesetzlichen Recht der Entgeltfortzahlung bezie-
hungsweise der Zuschldge an Heimarbeiter (»1.3) darf
grundsatzlich nicht zum Nachteil der Beschaftigten ab-
gewichen werden.®> Abweichungen zulasten der Be-
schaftigten sind lediglich hinsichtlich der Bemessungs-
grundlage fur die Entgeltfortzahlung im Rahmen eines
Tarifvertrags zuldssig. Unbeschrankt moglich sind da-
gegen Abweichungen zugunsten der Beschaftigten
(zum Beispiel eine ldngere Entgeltfortzahlungsdauer).

Heimarbeiter arbeiten
in eigener Arbeits-
statte im Auftrag und
flir Rechnung von Ge-
werbetreibenden
erwerbsmaBig (§12
Abs. 2 SGB IV).

Hausgewerbetrei-
bende arbeiten als
selbststandig Tatige
in eigener Arbeits-
statte im Auftrag und
flir Rechnung von Ge-
werbetreibenden
erwerbsmaBig (§12
Abs.1SGB IV).

Zwischenmeister
(ohne selbst Beschaf-
tigte zu sein) geben
die ihnen libertragene
Arbeit an Hausgewer-
betreibende oder
Heimarbeiter weiter
(812 Abs. 4 SGB IV).
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Rechtliche Bestimmungen

1.5 Verweigerung der Entgeltfortzahlung

Sollte der Arbeitgeber seiner Verpflichtung zur Entgelt-
fortzahlung nicht nachkommen, erhalt das Mitglied zu-
nachst Krankengeld. Der Anspruch der Beschaftigten
gegen den Arbeitgeber geht bis zur Hohe des gezahlten
Krankengelds auf die Krankenkasse uber.® Sie nimmt
dann hinsichtlich dieses Anspruchs die weitere Klarung
mit dem Arbeitgeber vor.

Zusammenfassung -



2. Anspruchs-

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

voraussetzungen

Arbeits- oder Ausbildungsverhdltnis —
Arbeitsverhinderung =2

Arbeitsunfdhigkeit —2

Selbstverschulden —
Schwangerschaftsabbruch oder Sterilisation =2
Organspende —

Vorsorge- oder RehabilitationsmaBnahmen =2
Arbeitspflicht dem Grund nach =

Wartezeit bei neuen Arbeitsverhdltnissen —
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Anspruchsvoraussetzungen

Den Ausgangspunkt fur die Entgeltfortzahlung bildet
folgender Grundsatz: Der Entgeltanspruch bleibt dann
erhalten, wenn Mitarbeitende durch AU infolge Krankheit
unverschuldet daran gehindert werden, ihre Beschafti-
gung auszuuben.

2.1 Arbeits- oder Ausbildungsverhaltnis

Die Anwendung des EntgFG setzt ein Arbeits- oder Aus- Abweichungen vom
bildungsverhaltnis voraus. Grundlage dafur ist der Ab- EntgFG sind nur zu-
schluss eines Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsver- gunsten der Beschaf-
trags. Der Berufsausbildungsvertrag ist schriftlich zu tigten erlaubt, etwa
fixieren. Fur den Arbeitsvertrag gilt grundsatzlich Form- eine léngere Bezugs-
freiheit, das heif3t, er kann wirksam mundlich oder dauer der Entgeltfort-
schriftlich, ausdrucklich oder durch schlussiges Verhal- zahlung iiber sechs
ten abgeschlossen werden. Der Arbeitgeber hat aber Wochen hinaus.

spatestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn
des Arbeitsverhdltnisses die wesentlichen Vertragsbe-
dingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu
unterzeichnen und seinen Beschaftigten auszuhdandigen.’

Bestehen gleichzeitig mehrere Arbeitsverhaltnisse, ha-
ben Beschaftigte gegen jeden ihrer Arbeitgeber einen
Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Mit dem Ende des Ar-
beitsverhdltnisses erlischt auch dieser Anspruch. Dabei
sind jedoch einige Ausnahmen zu beachten (»6).

2.2 Arbeitsverhinderung

Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht, wenn Be-
schaftigte wegen

- AU (»2.3) infolge unverschuldeter Krankheit (»2.4),

- eines Schwangerschaftsabbruchs oder einer Sterilisa-
tion (»2.5),

1l
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- einer Organ-, Gewebe- oder Blutspende (»2.6),

- einer Vorsorge- beziehungsweise Rehabilitations-
maBnahme (»2.7)

an ihrer Arbeitsleistung verhindert sind.

2.3 Arbeitsunfahigkeit

Voraussetzung fur den Anspruch auf Entgeltfortzahlung
ist die AU infolge Krankheit. Die Ursache der AU ist — ab-
gesehen vom Selbstverschulden (»2.4) - ohne Bedeutung.
Entgeltfortzahlung ist somit zum Beispiel auch bei AU
durch eine Berufskrankheit oder durch einen Sport-, Ver-
kehrs- oder sonstigen Unfall zu leisten. AU liegt vor, wenn
Beschaftigte infolge Krankheit daran gehindert sind, ih-
rer bisherigen Berufstatigkeit nachzugehen, oder nur un-
ter der Gefahr der Verschlimmerung ihres Zustands wei-
terarbeiten konnten.

Auch bei einer Pandemie wie Corona besteht die Ver-
pflichtung zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.
Wurde allerdings eine Quarantane angeordnet oder be-
steht eine konkrete Infektionsgefahr, wird den Beschaf-
tigten die Erbringung der Arbeitsleistung im Betrieb un-
moglich. Dann kommt eine Entschadigung nach dem
Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Betracht. Auch in diesem
Fall zahlt der Arbeitgeber das Entgelt zundchst fur die
ersten sechs Wochen fort. Das Unternehmen bekommt
auf Antrag eine Entschadigung von der zustandigen Be-
horde (L&dnderrecht).

Sind Beschaftigte infolge einer Viruserkrankung wie CO-
VID-19 arbeitsunfahig, so haben sie Anspruch auf Fort-
zahlung der Vergutung. Das gilt allerdings nur, wenn sie
hinsichtlich der Erkrankung kein Verschulden trifft. Ein

Abzugrenzen von der
AU sind der Mutter-
schutz, die Elternzeit,
ein Streik oder eine
Aussperrung im Zu-
sammenhang mit ei-
nem Streik, unent-
schuldigtes Fehlen
oder eine zu verbii-

Bende Freiheitsstrafe.
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Anspruchsvoraussetzungen

Verschulden kann vorliegen, wenn Beschaftigte im Rah-

men einer Privatreise gegen eine Reisewarnung des Aus-
wartigen Amts versto3en haben. Beschaftigte sind in ei-
nem solchen Fall verpflichtet, auf Verlangen des Arbeit-
gebers die fur die Entstehung der Krankheit erheblichen

Umstande darzulegen.

AU ist auch dann anzuerkennen, wenn nicht die Krank-
heit selbst, sondern ihre Folgen — zum Beispiel ein arztli-
cher Eingriff, eine stationdre Beobachtung oder Behand-
lung in einem Krankenhaus beziehungsweise der Defekt
eines Korperersatzstucks oder eines anderen Hilfsmit-
tels - dazu fuhren, dass die Beschaftigung nicht ausge-
ubt werden kann.

Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht nur dann,
wenn allein die krankheitsbedingte AU die Ursache fur
den Ausfall der Arbeitsleistung bildet. Liegt ein anderer
Grund vor (zum Beispiel eine vereinbarte Betriebsruhe),
besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung.®

2.4 Selbstverschulden

Beschaftigte haben einen Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung nur dann, wenn sie an der krankheitsbedingten AU
kein Verschulden trifft.

FUr das Entgeltfortzahlungsrecht gilt in diesem Zusam-
menhang ein eigenstandiger Begriff: Eine selbst ver-
schuldete AU ist nur bei einem groben Verstol3 gegen das
von einem verstandigen Menschen im eigenen Interesse
zu erwartende Verhalten gegeben. Nicht schon jede
leichte Fahrlassigkeit bei der Krankheitsentstehung ist
somit als Verschulden anzusehen.

AU besteht auch
wahrend einer stu-
fenweisen Wieder-
eingliederung in
das Erwerbsleben
nach einer lange-
ren Erkrankung.
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Anspruchsvoraussetzungen

Die Beweislast fur das Vorliegen von Selbstverschulden
tragt im Allgemeinen der Arbeitgeber. Liegen aber Um-
stande vor, die nach der Lebenserfahrung von vornherein
auf ein schuldhaftes Verhalten des oder der Beschaftig-
ten schlief3en lassen, muss ausnahmsweise er oder sie
das Gegenteil beweisen.

Um fur die betriebliche Praxis die gewunschten Hilfen zu
geben, werden nachfolgend die wichtigsten Fallgruppen
genannt, die in Rechtsprechung und Lehre bereits weit-
gehend geklart worden sind. Danach liegt grundsatzlich
kein Selbstverschulden vor bei:

- Trunkenheit und Sucht
- Selbsttotungsversuch

- Sportunfallen

Ob bei alkoholabhdngigen Beschaftigten ein Selbstver-
schulden anzunehmen ist, wenn sie nach einer Therapie
ruckfallig werden, ist eine Frage des Einzelfalls und im
Streitfall durch ein fachmedizinisches Gutachten

zu klaren.?

Dagegen kann - vorbehaltlich einer Einzelfallprufung -
ein Selbstverschulden angenommen werden bei:

- Tatlicher Auseinandersetzung, wenn Beschaftigte die
Auseinandersetzung provoziert oder begonnen haben
(einzelfallabhdngig)

- Verletzung von Unfallverhutungsvorschriften

- Missachtung arztlicher Anordnungen und pflichtwidri-
gem Verhalten
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- Verkehrsunfallen, wenn Beschaftigte vorsatzlich oder
grob fahrlassig gegen die Pflichten als Verkehrsteil-
nehmende verstoBen haben (zum Beispiel Verkehrsun-
fall nach Tabletteneinnahme, wenn im Beipackzettel
auf eine Beeintrachtigung der Fahrtauglichkeit hinge-
wiesen wird, oder Trunkenheitsfahrten, auch Mitfahrt
bei erkennbar fahruntlichtigen Fahrern oder Fahrerin-
nen oder Missachtung der Vorfahrt)

Ein Verschulden an einer infolge einer In-vitro-Fertilisa-
tion entstehenden AU kann vorliegen, wenn durch die
MaBnahme willentlich und vorhersehbar die Erkrankung
herbeigefuhrt oder die MaBnahme nicht nach anerkann-
ten medizinischen Standards oder ohne arztliche Anord-
nung ausgefuhrt wurde und die Arbeitnehmerin dies ohne
Weiteres habe erkennen kdnnen oder dies mit ihrem Wis-
sen geschehen sei.”

2.5 Schwangerschaftsabbruch oder
Sterilisation

Einer unverschuldeten krankheitsbedingten AU gleichge-
stellt ist eine nicht rechtswidrige Sterilisation oder ein
nicht rechtswidriger Abbruch der Schwangerschaft.

2.6 Organspende

Auch die AU infolge einer Lebendspende von Organen,
Geweben oder Blut ist vom Geltungsbereich des EntgFG
abgedeckt. Die Arbeitsverhinderung wegen einer
Spende von Organen, Gewebe oder Blut ist der unver-
schuldeten AU gleichgestellt, sodass ein Anspruch auf
Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber fur die Zeit
der AU bis zur Dauer von sechs Wochen besteht."
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2.7 Vorsorge- oder RehabilitationsmaBnahmen

Anspruch auf Entgeltfortzahlung fur die Dauer von sechs
Wochen besteht auch bei medizinischen MaBBnahmen zur
Vorsorge oder Rehabilitation.” Voraussetzung ist, dass
die MaBnahme von einem Sozialleistungstrager bewilligt
worden ist (zum Beispiel von der Krankenkasse, einem
Trager der gesetzlichen Rentenversicherung oder einem
Unfallversicherungstrdger) und in einer Einrichtung der
medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation durchgefuhrt
wird.

Beschaftigte, die nicht gesetzlich kranken- oder renten-
versichert sind, mussen einen entsprechenden Nachweis
durch arztliche Verordnung erbringen.

Hinsichtlich des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung sind
ambulante und stationare RehabilitationsmaBnahmen
gleichgestellt.

Wahrend einer ambulanten Vorsorgekur besteht ein An-
spruch auf Entgeltfortzahlung nur dann, wenn die Be-
handlung in einer entsprechenden Einrichtung der medi-
zinischen Vorsorge oder Rehabilitation stattfindet.”

2.8 Arbeitspflicht dem Grund nach

Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht nur dann,
wenn die AU beziehungsweise Vorsorge- oder Rehabilita-
tionsmaBnahme der alleinige Grund fur den Arbeitsaus-
fall ist.

2.8.1 Feiertag
Fallt die Arbeitszeit wegen eines gesetzlichen Feiertags
und gleichzeitig wegen einer krankheitsbedingten AU

Bitte kontaktieren Sie
uns bei sozialversi-
cherungsrechtlichen
Fragen.

Mehrdazu -
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aus und ist der Arbeitgeber wegen des Vorliegens der Ub-
rigen Voraussetzungen zur Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall verpflichtet, gilt fur deren Hohe die Entgeltfort-
zahlung an Feiertagen.

2.8.2 Bezahlter Urlaub/Bildungsurlaub

Wird ein bezahlter Urlaub durch AU unterbrochen, muss
der Arbeitgeber fur diese Zeit ebenfalls Entgeltfortzah-
lung leisten. Gleiches gilt, wenn Beschaftigte wahrend
eines Bildungsurlaubs (Landesrecht) arbeitsunfdhig
erkranken.

2.8.3 Unbezahlter Urlaub

Bei AU wahrend eines unbezahlten Urlaubs leistet der
Arbeitgeber keine Entgeltfortzahlung. Dies gilt nicht,
wenn Arbeitgeber und Beschaftigte

- von vornherein vereinbaren, dass der unbezahlte Ur-
laub automatisch endet, wenn AU eintritt, oder

- sich nach dem Eintritt der AU Uber die vorzeitige Be-
endigung des unbezahlten Urlaubs verstandigen.

Die bis zum Ende des unbezahlten Urlaubs aufgelaufene
AU-Zeit ohne Entgeltfortzahlungsanspruch ist auf die
Bezugsdauer nicht anzurechnen.

2.8.4 Arbeitszeitverlagerung

Wadhrend der Stilllegung des Betriebs infolge Vor- oder
Nacharbeitszeiten bei vollem Ausgleich der Bezuge ent-
fallt die Entgeltfortzahlungspflicht, weil an diesen Ta-
gen von vornherein nicht gearbeitet worden ware. Ein
Entgeltfortzahlungsanspruch kommt nicht in Betracht,
weil die regulare Vergutung weitergezahlt wird.
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2.8.5 Besuch einer arztlichen Praxis

Ist wdhrend der Arbeitszeit eine (zahn-)arztliche Be-
handlung notwendig und liegt eine arbeitsunfahige Er-
krankung vor, besteht Anspruch auf Entgeltfortzahlung.
Liegt keine krankheitsbedingte AU vor, besteht unter Um-
standen Anspruch auf Vergutungsfortzahlung wegen
kurzfristiger Arbeitsverhinderung." Kann der Besuch ei-
ner arztlichen Praxis auch in der Freizeit wahrgenommen
werden, ist der Anspruch auf Vergutungsfortzahlung
ausgeschlossen.

2.8.6 Mutterschutz und Elternzeit

Wahrend der Schutzfristen nach dem Mutterschutzge-
setz (MuSchG) und wdahrend einer Elternzeit fallt die Ar-
beitsleistung wegen der Schwangerschaft beziehungs-
weise Mutterschaft aus. Folglich ist in diesen Zeiten der
Anspruch auf Entgeltfortzahlung wegen krankheitsbe-
dingter AU ausgeschlossen. Solche Zeiten werden bei der
Berechnung der sechswochigen Bezugsdauer nicht
berucksichtigt.

Wird wdhrend der Elternzeit eine (erlaubte) Teilzeitbe-
schaftigung von bis zu 32 Wochenstunden ausgeubt und
tritt infolge von Krankheit AU ein, muss auch das Ar-
beitsentgelt weitergezahlt werden.

Ist auBerhalb der Schutzfristen neben einem mutter-
schutzrechtlichen Beschaftigungsverbot eine krankheits-
bedingte - gegebenenfalls auch mit der Schwanger-
schaft zusammenhdangende - AU fur den Arbeitsausfall
mafBgebend, besteht kein Anspruch auf Mutterschutz-
lohn, sondern auf Entgeltfortzahlung. Hier kommt es dar-
auf an, ob es sich um einen krankhaften Zustand han-
delt, der zur AU fuhrt. Kann dies bejaht werden, ist
krankheitsbedingte AU zu bescheinigen. Haben die Be-
schwerden dagegen keinen Krankheitswert oder fuhren

Die Mutterschutzfris-
ten sind gegentuber
der Entgeltfortzah-

lung vorrangig.
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sie nach arztlichem Urteil nicht zur AU, so kommt ein Be-
schaftigungsverbot in Betracht. Die Erhebung von Befun-
den und deren Bewertung unterliegen dem arztlichen
Urteil.

2.8.7 Freiwilliger Wehrdienst

Fur die Dauer eines freiwilligen Wehrdiensts ruhen die
Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhdltnis. Es be-
steht deshalb auch fur diese Zeit kein Anspruch auf
Entgeltfortzahlung.

2.8.8 Streik

Fur Zeiten, in denen ArbeitskampfmaBnahmen zur Stillle-
gung des gesamten Betriebs fuhren, besteht kein An-
spruch auf Entgeltfortzahlung. Fuhrt der Streik nicht zur
Stilllegung des gesamten Betriebs, muss bei AU Entgelt-
fortzahlung geleistet werden, wenn der Anspruch bereits
vor Beginn des Streiks eingetreten ist, sich Beschaftigte
nicht an dem Streik beteiligen und grundsatzlich hatten
beschaftigt werden konnen. Bei AU nach Beginn der Ar-
beitskampfmalBnahmen besteht nur dann ein Entgelt-
fortzahlungsanspruch, wenn die betroffenen Beschaftig-
ten nicht am Arbeitskampf beteiligt waren.

2.8.9 Unentschuldigtes Fehlen

Sind Beschaftigte wahrend eines unentschuldigten Feh-
lens arbeitsunfdahig geworden, besteht nur insoweit kein
Anspruch auf Entgeltfortzahlung, als sie auch ohne die
Erkrankung arbeitsunwillig geblieben waren. Das aber
ist eine oft nicht einfach zu entscheidende Frage. Haben
Beschaftigte vor Eintritt der AU ladngere Zeit ,gebum-
melt”, mussen sie gegebenenfalls darlegen und bewei-
sen, dass sie wahrend der Krankheit arbeitswillig gewe-
sen waren.
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2.8.10 Freiheitsstrafe

Bei Freiheitsstrafen (auch Untersuchungshaft) besteht
kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Dies gilt auch
dann, wenn Beschaftigte sich zum Vollzug einer Jugend-
strafe in einer Jugendstrafanstalt befinden oder wenn
sie einen Dauerarrest verbringen.

Bei Strafgefangenen, die im Rahmen der Resozialisierung
im Freigang eine Arbeit auBBerhalb der Haftanstalt aus-
uben, richten sich die Anspruche auf Entgeltfortzahlung
nach den allgemeinen Grundsatzen.

2.9 Wartezeit bei neuen Arbeitsverhaltnissen

Bei neu begruindeten Arbeitsverhdltnissen kommt die
Entgeltfortzahlung erst nach vierwodchiger ununterbro-
chener Dauer des Arbeitsverhdltnisses (Wartezeit) zum
Tragen. Beschaftigte, die in den ersten vier Wochen des
Arbeitsverhadltnisses erkranken, haben also erst ab der
funften Woche Anspruch auf eine sechswochige Entgelt-
fortzahlung. Wahrend der Wartezeit ist - soweit die An-
spruchsvoraussetzungen dafur erfullt werden - die fi-
nanzielle Absicherung durch das Krankengeld gewahr-
leistet (»9.1). Der Krankengeldanspruch besteht dann ab
dem Tag, an dem die AU drztlich festgestellt wurde. (Bei-
spiel 1)

Fur den Entgeltfortzahlungsanspruch ist es nicht erfor-
derlich, dass die Beschaftigung bereits aufgenommen
wurde. Eine Besonderheit gilt, wenn die Krankheit nach
Abschluss des Arbeitsvertrags, aber noch vor Beginn der
vereinbarten Beschaftigungsaufnahme eintritt. In die-
sem Fall beginnt die vierwochige Wartezeit erst mit dem
Tag der vereinbarten Arbeitsaufnahme. Die davorlie-
gende Zeit der AU wird nicht auf die Anspruchsdauer der
Entgeltfortzahlung angerechnet. (Beispiel 2)

Ein Anspruch auf
Entgeltfortzahlung
entsteht bei neuen
Arbeitsverhdltnissen
erst nach einer vier-
wochigen Wartezeit.

Zum Beispiel -

Zum Beispiel -
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Im Anschluss an ein Berufsausbildungsverhaltnis erwer-
ben ubernommene Beschaftigte einen Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall ohne erneute Warte-
zeit.

Zusammenfassung -
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Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht vom Be-
ginn der AU an. Eine Ausnahme gilt bei neuen Arbeits-
verhdaltnissen (»2.9).

3.1 Sechs-Wochen-Frist

Die gesetzliche Anspruchsdauer fur die Entgeltfortzah-
lung betragt sechs Wochen.”

Haben Beschaftigte am ersten Tag der AU noch gearbei-
tet, bleibt der angebrochene Arbeitstag bei der Berech-
nung der Frist von sechs Wochen unberucksichtigt. Die
Frist beginnt daher erst am ndchsten Tag und betrof-
fene Beschaftigte bekommen fur die verbleibende Zeit
des Arbeitstages, in dessen Verlauf sie erkrankt sind,
noch das volle Arbeitsentgelt ausgezahlt. Insoweit stellt
das bei krankheitsbedingter Einstellung der Arbeitsleis-
tung im Lauf eines Arbeitstages beziehungsweise einer
Arbeitsschicht gezahlte Arbeitsentgelt keine Entgelt-
fortzahlung im Sinne des EntgFG dar.

Fallt die Arbeitsleistung am ersten Tag der AU in vollem
Umfang aus, ist der Arbeitgeber berechtigt, diesen Tag
in die sechswochige Frist einzubeziehen — der Anspruch
endet mit Ablauf des 42. Tages. Dies gilt ebenfalls,
wenn Beschaftigte — deren Arbeitsentgelt nach Kalen-
dertagen bemessen ist (bei gleichbleibendem Monats-
entgelt) - an einem freien Tag (zum Beispiel Samstag)
arbeitsunfahig werden.

In den nachstehenden Ausfuhrungen wird erldutert, in
welchen Fallen der erste Tag der AU in die Frist einzube-
ziehen ist, wenn die AU am Samstag, dem 16. Mai 2026,
eintritt:

Beginnt die AU an ei-
nem arbeitsfreien
Tag, ist entscheidend,
ob das Arbeitsentgelt
nach Arbeitstagen
(dann 30 Arbeitstage)
oder nach Kalender-
tagen (dann 42 Ka-
lendertage) bemessen
ist (BAG-Urteil vom
3.3.1993 -5 AZR
132/92).

Unseren Fristenrech-
ner finden Sie im AOK-
Arbeitgeberportal

Mehrdazu -
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- Der oder die Beschdaftigte ist am 16. Mai 2026 zur Ar- Bei einem Arbeitge-
beitsleistung verpflichtet, erkrankt jedoch wahrend berwechsel besteht
der Arbeitsschicht: Der Anspruch auf Entgeltfortzah- grundsdtzlich ein
lung beginnt am 17. Mai 2026 und endet am 27. Juni neuer Anspruch auf
2026. Entgeltfortzahlung.

- Der oder die Beschaftigte ist am 16. Mai 2026 zur Ar-
beitsleistung verpflichtet, jedoch vor Beginn der Ar-
beit erkrankt: Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung
beginnt am 16. Mai und endet am 26. Juni 2026.

- Der oder die Beschaftigte hat am 16. Mai frei; er oder
sie erhalt ein nach Kalendertagen bemessenes Ar-
beitsentgelt: Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung
beginnt am 16. Mai und endet am 26. Juni 2026.

Tritt schon vor Ablauf der Wartezeit AU ein und dauert
diese daruber hinaus an, beginnt die Sechs-Wochen-
Frist mit dem ersten Tag der funften Woche des Be-
schaftigungsverhaltnisses.

3.2 Hinzutritt einer anderen Krankheit

Die Begrenzung des Entgeltfortzahlungsanspruchs auf

sechs Wochen gilt fur jeden Fall von AU. Die Anspruchs-

dauer verlangert sich nicht dadurch, dass eine andere

Krankheit - die ebenfalls AU verursacht - hinzutritt. Zum Beispiel >
(Beispiel 3)

Liegen zwei voneinander vollig unabhdangige - in ihrer

Ursache und zeitlichen Abfolge deutlich getrennte — AU-

Falle vor, beginnt mit dem zweiten Fall ein neuer, wie-

derum sechs Wochen umfassender Anspruch auf Ent- Zum Beispiel -
geltfortzahlung. (Beispiel 4)

Ein erneuter sechswochiger Anspruch besteht selbst
dann, wenn die zweite AU bereits an dem Tag eintritt,

1l
/\
AV 4


silkekursawe
Unterstreichen
2026 gelöscht, wie einen Absatz tiefer
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an dem die erste geendet hat, sofern der Arbeitnehmer
oder die Arbeitnehmerin zwischen beiden Erkrankungen
jedenfalls kurzzeitig arbeitsfahig war. Es macht keinen
Unterschied, ob der Zeitraum zwischen der ersten und
der zweiten Erkrankung mehrere Tage oder nur wenige
Stunden umfasst.

Ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch entsteht nur,
wenn die erste krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung
bereits vor dem Zeitpunkt beendet war, zu dem die wei-
tere Erkrankung zur AU fuhrte."®

Im Zweifelsfall ist die von der Arztin oder von dem Arzt
vorgenommene Bestimmung des Zeitpunkts mafge-
bend, an dem die erste AU geendet hat und die zweite
eingetreten ist.

Zusammenfassend gilt Folgendes: Selbststandige Ver-
hinderungstatbestdnde bestehen, wenn die oder der Be-
schaftigte zwischen den beiden Erkrankungen arbeits-
fahig war und

- gearbeitet hat oder

- nur deswegen nicht arbeiten konnte, weil die Zeit der
Arbeitsfdhigkeit (unter Umstdnden nur wenige Stun-
den) auBerhalb der Arbeitszeit lag.

3.3 Ruhendes Arbeitsverhaltnis/Freistellung

Ruhen bei Eintritt der AU die beiden Hauptpflichten des
Arbeitsverhdltnisses (Pflicht zur Arbeit und zur Entgelt-
zahlung), sodass zundchst keine Entgeltfortzahlung in
Betracht kommt, wird so lange auch die Sechs-Wochen-
Frist nicht in Gang gesetzt. Tritt hingegen das Ruhen
erst im Verlauf der AU ein, zdahlt diese dann nicht mehr
als Grund fur den Arbeitsausfall. Der Anspruch auf
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Weiterzahlung des Arbeitsentgelts endet. Die Sechs-
Wochen-Frist wird unterbrochen.

Die Entgeltfortzahlung lebt auf, sobald die Ruhenswir-
kung beendet ist. Die Sechs-Wochen-Frist beginnt be-
ziehungsweise lauft weiter. Zeiten der AU - fur die aus
anderen Grunden keine Entgeltfortzahlung zu leisten
ist — werden hingegen auf die Sechs-Wochen-Frist
angerechnet.

Die gesetzliche Entgeltfortzahlungspflicht endet fur ar-
beitsunfahig Erkrankte nach sechs Wochen auch dann,
wenn sie nach einer Kundigung des Arbeitsverhdltnis-
ses fur die restliche Vertragsdauer freigestellt werden.
Eine entsprechende Vereinbarung fuhrt im Allgemeinen
nur dazu, dass die Arbeitspflicht entfallt, ohne dass ein
Anspruch auf die Arbeitsvergutung uber die arbeitsver-
traglichen oder gesetzlichen Grundlagen hinaus be-
grundet wird."”

3.4 Wiederholte Arbeitsunfahigkeit wegen
derselben Krankheit

Werden Beschaftigte erneut wegen derselben Krank-
heit arbeitsunfahig, fur die sie bereits Entgeltfortzah-
lung erhalten haben, kommt innerhalb eines einheitli-
chen Arbeitsverhaltnisses eine Anrechnung der fruheren
Bezugszeiten in Betracht.”® Dabei stehen medizinische
Vorsorge- oder RehabilitationsmaBnahmen (»2.7) einer
AU gleich.”

Die Anrechnung fruherer Zeiten der Entgeltfortzahlung
ist aber grundsatzlich nur innerhalb desselben Arbeits-
verhadltnisses zuldassig. Zeitlich fruhere Arbeitsverhalt-

nisse zwischen den Vertragsparteien werden nicht
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berucksichtigt, es sei denn, zwischen ihnen besteht ein
enger sachlicher Zusammenhang. Dies ist jedenfalls
dann der Fall, wenn Beschaftigte aus betrieblichen
Grunden mit der Zusage der Wiedereinstellung nach
Besserung der Auftragslage entlassen wurden und sie
ihre Beschaftigung zu unverdnderten Bedingungen fort-
setzen konnten.

Die Frage, ob die Ursache der wiederholten AU , dieselbe
Krankheit” oder zumindest dieselbe Krankheitsursache
war, ist aus medizinischer Sicht zu beurteilen. Dabei ist
als ,dieselbe Krankheit” auch eine solche zu verstehen,
die zwar nicht ununterbrochen bestand, aber auf der-
selben Krankheitsursache beruht. Ohne Rucksicht hier-
auf gilt allerdings der Ursachenzusammenhang nach
Ablauf bestimmter Fristen (Sechs-Monats-Zeitraum;
Zwolf-Monats-Zeitraum) als gelést. Auch wenn die AU
nicht zusammenhangend verlauft, besteht der An-
spruch fur 42 Kalendertage. Die Zahl der Arbeitstage ist
ohne Bedeutung. (Beispiel 5)

3.4.1 Sechs-Monats-Zeitraum

Werden Beschaftigte wegen derselben Krankheit wie-
derholt arbeitsunfahig, erhalten sie wahrend der erneu-
ten AU das Arbeitsentgelt fur weitere sechs Wochen.
Das setzt aber voraus, dass sie vor der erneuten AU
mindestens sechs Monate nicht infolge derselben
Krankheit arbeitsunfdhig waren.? (Beispiel 6 und Bei-
spiel 7)

Zwischenzeitliche AUs wegen anderer Krankheiten sind
ohne Bedeutung, verandern also den Sechs-Monats-
Zeitraum nicht. Auch sonstige Unterbrechungen der Ar-
beitsleistung (zum Beispiel Urlaub) haben keinen Ein-
fluss. (Beispiel 8)

Werden Beschaftigte
erneut wegen dersel-
ben Krankheit ar-
beitsunfahig, fiir die
der Arbeitgeber be-
reits Entgeltfortzah-
lung geleistet hat,
konnen friihere Be-
zugszeiten innerhalb
des Arbeitsverhaltnis-
ses anrechenbar sein.
Der Arbeitgeber stellt
hierzu bei der Kran-
kenkasse elektronisch
eine Vorerkrankungs-
anfrage.

Zum Beispiel -

Zu den Beispielen -

Zum Beispiel -
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Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat sich mit der Prob-
lematik der Beweislast bei Fortsetzungserkrankungen
befasst und dabei folgende Grundsdtze aufgestellt:?
Sind Beschaftigte wiederholt und langer als sechs Wo-
chen arbeitsunfdhig, mussen sie darlegen, dass sie
nicht infolge derselben Krankheit arbeitsunfahig wur-
den. Dazu mussen sie die Aufhebung der arztlichen
Schweigepflicht veranlassen. Die objektive Beweislast
fur das Vorliegen einer Fortsetzungserkrankung hat der
Arbeitgeber zu tragen.

3.4.2 Zwolf-Monats-Zeitraum

Es besteht aber auch dann ein Anspruch fur einen wei-
teren Zeitraum von hochstens sechs Wochen, wenn seit
dem Beginn der ersten AU infolge derselben Krankheit
eine Frist von zwolf Monaten abgelaufen ist.?? Bei der
Anrechnung von Zeiten vorausgegangener AU bleibt je-
weils der erste Tag der AU auBer Ansatz. Wenn jedoch
am Tag des Beginns der AU keine Arbeitsleistung mehr
erbracht worden ist, beginnt die Zwolf-Monats-Frist be-
reits mit diesem Tag. (Beispiel 9)

3.4.3 Hinzutritt einer friheren Krankheit

Eine hinzugetretene Erkrankung beeinflusst die Entgelt-
fortzahlung nicht, solange die AU wegen der Krankheit
fortbesteht, durch die sie begonnen hat. Endet aber die
AU wegen der ersten Krankheit und bildet nun die hin-
zugetretene Krankheit den Verhinderungsgrund, sind
die fruheren Bezugszeiten wegen dieser Krankheit an-
zurechnen. (Beispiel 10)

Liegen zwei voneinander vollig unabhdangige - in ihrer
Ursache und zeitlichen Abfolge deutlich getrennte - AU-
Falle vor, beginnt mit dem zweiten Fall ein neuer, wie-
derum sechs Wochen umfassender Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung. (Beispiel 11)

Zum Beispiel -

Zum Beispiel -

Zum Beispiel -
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3.5 Arbeitsunfahigkeit und Kurzarbeit

Fallt Arbeit durch Kurzarbeit oder Saison-Kurzarbeit
aus, mindert sich die Entgeltfortzahlung auf die Be-
trage, die ohne die AU erzielt worden waren.? Es soll
keine Besserstellung gegenuber dem arbeitenden Teil
der Belegschaft geben. Hieraus folgt, dass fur Tage, an
denen die Arbeit vollig ruht, kein Entgeltanspruch be-
steht. Solche Tage verlangern nicht den sechswochigen
Anspruchszeitraum fur die Entgeltfortzahlung.

Zusammenfassung -

Details finden Sie im
AOK-Arbeitgeberpor-
tal

Mehrdazu -


https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/kurzarbeit/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper

4.Hohe der
Entgeltfortzahlung

4.1 Fortzuzahlende Entgeltarten =2
4.2 Berechnung der Entgeltfortzahlung —
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Von den Vorschriften Uber den Entgeltfortzahlungsan-
spruch darf nicht zum Nachteil von Beschaftigten ab-
gewichen werden (»1.4). Jedoch ldsst es das EntgFG
ausdrucklich zu, dass durch Tarifvertrag eine von den
gesetzlichen Regelungen abweichende Bemessungs-
grundlage des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts festge-
legt werden kann. Die Bemessungsgrundlage kann den
Geldfaktor und den Zeitfaktor betreffen. Die Tarifver-
tragsparteien durfen deshalb unabhdngig von der indi-
viduellen Arbeitszeit die regelmalBige tarifliche Arbeits-
zeit zugrunde legen.

Betriebsvereinbarungen oder Einzelvertrage kdnnen sol-
che vom Gesetz abweichenden Regelungen nicht schaf-
fen. Es kann aber im Geltungsbereich eines entspre-
chenden Tarifvertrags die Anwendung seiner Bestim-
mungen uber die Hohe der Entgeltfortzahlung zwischen
nicht tarifgebundenen Unternehmen und Beschaftigten
vereinbart werden. In den folgenden Ausfuhrungen wird
von der geltenden Rechtslage ausgegangen.

Fur die Entgeltfortzahlung gilt das Entgeltausfallprin-
zip; das heil3t, der Arbeitgeber zahlt wahrend der AU
fur langstens sechs Wochen das Arbeitsentgelt weiter,
das die beschaftigte Person in dieser Zeit erzielt hatte,
wenn sie arbeitsfahig geblieben ware.

Alle wahrend der AU eingetretenen Veranderungen im
Beschaftigungsverhaltnis wirken sich somit auch auf
die Hohe der Entgeltfortzahlung aus, etwa:

- eine Verkirzung der Arbeitszeit (auch Kurzarbeit oder
Saison-Kurzarbeit),

- eine Erhohung des Arbeitsentgelts,
aber auch

Die Entgeltfortzah-
lung besteht grund-
satzlich fur langstens
sechs Wochen und
entspricht der Hohe
des Lohns oder des
Gehalts.


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1033172/?cHash=45d386761e60f9989663843b9ba5efaa&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper

Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Hohe der Entgeltfortzahlung

. ein Statuswechsel (zum Beispiel Ubernahme nach der
Ausbildung).

Fallt in die Zeit der Entgeltfortzahlung ein gesetzlicher
Feiertag, haben die hierfur mafBgebenden Regelungen
Vorrang.?*

4.1 Fortzuzahlende Entgeltarten

Fortzuzahlen sind alle Bezuge, die Beschaftigte in der
fur sie maBgebenden regelmafigen Arbeitszeit erzielt
hatten — und zwar ohne Rucksicht darauf, ob sie steuer-
und beitragspflichtig sind. Dazu gehodren insbesondere
das nach Zeit oder Arbeitsleistung bemessene Arbeits-
entgelt beziehungsweise die Ausbildungsvergutung so-
wie die Zuschlage fur Sonntags-, Feiertags- oder Nacht-
arbeit, wenn zu den entsprechenden Zeiten Arbeit
angefallen ware.

Erhielten Beschaftigte bislang Sachbezuge, wie freie
oder verbilligte Verpflegung, Unterkunft oder Wohnung,
sind diese auch in der Zeit der Entgeltfortzahlung vom
Unternehmen zur Verfugung zu stellen. Wenn sie aber
nicht in Anspruch genommen werden konnen, sind sie in
bar abzugelten. Dabei konnen die Werte angesetzt wer-
den, nach denen sich die Steuer und die Sozialversiche-
rungsbeitrage richten.

Zuwendungen fur eine Altersversorgung sind ebenfalls
fortzuzahlen. Zu den Aufwendungen fur die betriebliche
Altersversorgung gehoéren Zuwendungen an Pensions-
kassen, Pensionsfonds oder Direktversicherungen. Da-
ruber hinaus zdhlen auch Zuwendungen an eine Pensi-
onskasse zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten
betrieblichen Altersversorgung zu den erstattungsfahi-
gen Aufwendungen (zum Beispiel Umlagen zu einer

Aktuelle Sachbezugs-
werte finden Sie im
AOK-Arbeitgeberpor-
tal

Mehr dazu -


https://www.aok.de/fk/tools/weitere-inhalte/beitraege-und-rechengroessen-der-sozialversicherung/sachbezugswerte/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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Zusatzversorgungskasse oder zur Versorgungsanstalt
des Bundes und der Lander).

Nicht zu berucksichtigen sind hingegen Sonderzahlun-
gen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld.

4.11 Uberstundenvergiitung
Uberstundenvergiitungen werden bei der Ermittlung
des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts nicht berlcksich-
tigt. Dies gilt sowohl fur die Grundvergutung als auch
fiir die Uberstundenzuschlége.

Nach der Rechtsprechung kann von Uberstunden nicht
gesprochen werden, wenn Beschaftigte standig eine
bestimmte Arbeitszeit leisten, diese aber mit der be-
triebsublichen oder tariflichen Arbeitszeit nicht Uber-
einstimmt. Es kommt auf die individuelle regelmaBige
Arbeitszeit an (»4.1). Sie ist nur dann nicht zu bertck-
sichtigen, wenn die Tarifvertragsparteien unabhangig
von der individuellen Arbeitszeit die regelmafige tarifli-
che Arbeitszeit zugrunde legen. Der Arbeitgeber, der
eine aus Uberstunden resultierende Minderung der zu
berucksichtigenden durchschnittlichen Arbeitszeit gel-
tend macht, tragt hierfur die Darlegungs- und Beweis-
last.

4.1.2 Aufwendungsersatz

Ausgenommen von der Entgeltfortzahlung sind auch
die Leistungen fur Aufwendungen Beschaftigter, soweit
der Anspruch auf sie davon abhdngig ist, ob den Be-
schaftigten solche Aufwendungen tatsachlich entstan-
den sind und ob solche wahrend der AU generell nicht
anfallen.®® Danach besteht kein Anspruch auf Weiter-
zahlung von Auslosungen, Schmutzzulagen und Fahr-
kostenerstattungen.

Mit dem praktischen
Gehaltsrechner ermit-
teln Sie aus dem Brut-
togehalt mit nur we-
nigen Angaben das
Nettogehalt, die Sozi-
alversicherungsbei-
trage, Abziige und
den Arbeitgeberan-
teil.

Mehrdazu -


https://www.aok.de/fk/tools/rechner/gehaltsrechner/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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4.2 Berechnung der Entgeltfortzahlung

4.2.1 Monatsentgelt

Ist das Arbeitsentgelt nach Monaten bemessen, ist eine
Umrechnung erforderlich, wenn Arbeitsentgelt nur fur
den Teil eines Monats zu zahlen ist — vor allem also
dann, wenn die Entgeltfortzahlung im Lauf eines Mo-
nats endet und die Arbeit anschlieBend nicht sofort
wiederaufgenommen wird. In solchen Fallen ist bei der
Umrechnung nach folgender Formel vorzugehen:?¢

Monatsentgelt

+ Zahl der Arbeitstage des Monats

x Zahl der Arbeitstage der
Entgeltfortzahlung

Damit sind jedoch andere Umrechnungsmethoden (zum
Beispiel die Umrechnung nach Kalendertagen) nicht
ausgeschlossen. Tarifvertragliche Regelungen haben
auch hier Vorrang.

4.2.2 Wochenlohn
Bei festen Wochenlohnen wird wie folgt umgerechnet:

Wochenlohn

+ Zahl der Arbeitstage je Woche

(5 beziehungsweise 6)

x Zahl der Arbeitstage der
Entgeltfortzahlung

4.2.3 Stundenlohn

Ein Stundenlohn wird fur die Berechnung der Entgelt-
fortzahlung mit der Zahl der Stunden multipliziert, die
infolge der AU ausgefallen sind.

Die Berechnung der
Entgeltfortzahlung
hangt davon ab, ob
das Arbeitsentgelt
als Monatsentgelt,
Wochen- oder Stun-
denlohn gezahlt wird.
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4.2.4 Leistungsentgelt

Erhalten Beschaftigte ein sogenanntes Leistungsent-
gelt (zum Beispiel Akkordlohn), richtet sich die Entgelt-
fortzahlung nach dem in der regelmalf3igen Arbeitszeit
erzielbaren Durchschnittsverdienst. Da dieses durch die
AU entfallene Arbeitsentgelt kaum exakt festzustellen
ist, wird in der Regel ein Vergleich erforderlich. Dazu ist
die Methode zu wahlen, die dem Entgeltausfallprinzip
am ehesten gerecht wird. Beschaftigten mit Akkordlohn
ist zum Beispiel das Arbeitsentgelt weiterzuzahlen, das
sie erzielt hatten, wenn sie nicht erkrankt waren. Arbei-
tet in einer aus zwei Personen bestehenden Akkord-
gruppe ein Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin
weiter, ist diese Vergutung fur die Hohe der Entgeltfort-
zahlung der arbeitsunfdhigen Person maBgebend.?”

Bei der Entgeltfortzahlung ist grundsatzlich vom Ar-
beitsentgelt gleichartig Beschaftigter auszugehen. Ist
das nicht moglich, wird fur die Berechnung der Entgelt-
fortzahlung der in der Vergangenheit erzielte Durch-
schnittsverdienst zugrunde gelegt. Hierbei sollte vom
letzten abgerechneten Entgeltabrechnungszeitraum
(ein Monat oder mindestens vier Wochen) ausgegangen
werden. Fuhrt dies nicht zu einem vertretbaren Ergeb-
nis, kann auf die letzten abgerechneten drei Monate
(oder zwolf beziehungsweise 13 Wochen) zuriickgegrif-
fen werden.

4.2.5 Kiirzung von Sondervergiitungen

Eine Vereinbarung Uber die Kurzung von Leistungen, die
der Arbeitgeber zusatzlich zum laufenden Arbeitsent-
gelt erbringt (zum Beispiel Urlaubs- oder Weihnachts-
geld), ist auch fur Zeiten der AU infolge Krankheit zu-
lassig.?® Das gilt auch fur Fehltage aufgrund einer
MafBnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilita-
tion (»2.7).

Bei Akkordlohn richtet
sich die Entgeltfort-
zahlung nach dem
Durchschnittsver-
dienst in der regelma-
Bigen Arbeitszeit.
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Die Kurzung der Sonderzuwendung darf allerdings fur

jeden Tag der AU infolge Krankheit 25 Prozent des Ar-

beitsentgelts, das im Jahresdurchschnitt auf einen Ar-
beitstag entfdllt, nicht Uberschreiten. (Beispiel 12)

4.2.6 Altersteilzeit

Personen, die verkurzt arbeiten und Leistungen nach
dem AltTZG erhalten, sind fur Zeiten, in denen sie zur
Arbeitsleistung verpflichtet sind, ebenfalls als Beschaf-
tigte anzusehen.

Zusammenfassung -

Zum Beispiel -


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1025850/?cHash=57f5d11bdbcb38fe96e8a9a03ff1feea&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper

5. Anzeige, Nachweis und
Begutachtung

5.1 Anzeige und Bescheinigung —
5.2 Vorerkrankungsanfrage =2

5.3 Begutachtung und Beratung =2
5.4 Arbeitsunfdhigkeit im Ausland —
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5.1 Anzeige und Bescheinigung

Werden Beschaftigte infolge Krankheit arbeitsunfahig,
mussen sie dies und die voraussichtliche Dauer ihrem
Arbeitgeber unverziglich (das heit ohne schuldhaftes
Zogern) mitteilen.?® Eine schuldhafte Verletzung der An-
zeigepflicht kann jedoch in Ausnahmefallen zu Schaden-
ersatzanspruchen des Arbeitgebers fuhren.

Arbeitgeber rufen die AU-Zeiten elektronisch bei der
Krankenkasse der Arbeitnehmerin oder des Arbeitneh-
mers ab (eAU-Verfahren). Beschdftigte sind aber ver-
pflichtet, den Arbeitgeber unverzuglich uber ihre AU und
ihre voraussichtliche Dauer zu informieren.

Dauert die AU langer als ursprunglich mitgeteilt, ist der
Arbeitgeber uber die voraussichtliche AU unverzuglich
zu informieren. Bei stationarer Behandlung meldet das
Krankenhaus die Zeit der stationdren Behandlung an
die Krankenkasse elektronisch (eAU). Sofern es sich um
eine stationdre Behandlung handelt, die zum Anfrage-
zeitpunkt der eAU noch Llauft, erhalten Arbeitgeber das
voraussichtliche Entlassungsdatum mitgeteilt. Die
Krankenkasse Ubermittelt dann proaktiv das tatsachli-
che Entlassungsdatum, sobald das Krankenhaus dieses
meldet. Seit dem 1. Januar 2024 werden tagesstatio-
ndre Behandlungen (nur tagsiiber Behandlung im Kran-
kenhaus und Ubernachtung zu Hause) als eAU durch die
Krankenhduser ubermittelt. Stationare Aufenthalte in
einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung werden
seit 1. Januar 2025 in das eAU-Verfahren einbezogen,
sofern der Leistungstrager die Krankenkasse oder die
Rentenversicherung ist. Der Leistungstrager Unfallversi-
cherung ist noch nicht am Datenaustauschverfahren
beteiligt. Arztliche beziehungsweise zahnérztliche Pra-
xen sowie Krankenhduser bei stationarem Aufenthalt

Arbeitgeber rufen die
AU-Zeiten ihrer Be-
schaftigten elektro-
nisch bei den Kran-
kenkassen ab
(eAU-Verfahren).
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konnen eine eAU digital ausstellen. Bei einer teilstatio-
naren Behandlung, etwa in einer Tagesklinik, erhalt der
Arbeitgeber einen Hinweis auf die teilstationdre Be-
handlung ohne weitere Daten. Fur nahere Informatio-
nen wendet sich der Arbeitgeber an die betroffenen
Beschaftigten.

Solange Beschaftigte ihrer Informationspflicht vorsatz-
lich oder fahrlassig nicht nachkommen, kann der Ar-
beitgeber die Entgeltfortzahlung verweigern.®® Sie ist
allerdings nachzuholen, wenn spdter eine krankheits-
bedingte AU zweifelsfrei nachgewiesen wird.

Zweifelt der Arbeitgeber an der Richtigkeit einer AU,
weil sich der Zeitraum einer Krankheit des oder der Be-
schaftigten mit dem Zeitraum eines beantragten, aber
nicht genehmigten Urlaubs deckt, reichen diese Zweifel
nicht aus, den Beweiswert des Attests zu erschuttern.

Die AU wird durch eine Arztin oder einen Arzt aufgrund
einer personlichen Untersuchung festgestellt.’! Das gilt
auch fiir fortgesetzte Erkrankungen. Nur Arzte und Arz-
tinnen mit kassenarztlicher Zulassung sind berechtigt,
die AU zu bescheinigen. Im Ausnahmefall kann die AU
auch in einer Video-Sprechstunde festgestellt werden.
Eine Krankschreibung ausschlief3lich auf der Basis eines
Telefonats, einer Chat-Befragung oder eines Online-
Fragebogens ist grundsatzlich nicht zulassig. Beschaf-
tigte, die an Krankheiten mit leichten Symptomen lei-
den, kdnnen sich von niedergelassenen Arztinnen und
Arzten telefonisch krankschreiben lassen.

Voraussetzungen fiir die AU am Telefon sind: Arztinnen
und Arzte miissen sich persdnlich vom Zustand der er-
krankten Person durch eine eingehende telefonische
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Befragung uberzeugen. Die Regel gilt nur bei Krankhei-
ten mit leichten Symptomen und die Patientinnen und
Patienten mussen der Praxis zudem bekannt sein. Die
Arztin oder der Arzt kann nach telefonischer Anamnese
die Erstbescheinigung uber eine AU fur bis zu funf Ka-
lendertage ausstellen.

Besteht die telefonisch festgestellte Erkrankung fort,
muss die Patientin oder der Patient fur die Folgebe-
scheinigung der AU die arztliche Praxis aufsuchen.

In Fallen, in denen die erstmalige AU-Bescheinigung vor
Ort wahrend eines Praxisbesuchs ausgestellt wurde,
sind Feststellungen einer fortbestehenden AU auch per
Telefon moglich.

Die AU wird der Krankenkasse durch die arztliche Proaxis
elektronisch gemeldet (eAU-Verfahren).?> Neben den
vertragsarztlichen und -zahnarztlichen Praxen uber-
mitteln auch die Krankenhduser die Zeiten eines statio-
naren Aufenthalts an die Krankenkassen.

Die Arbeitgeber sind in das eAU-Verfahren vollstandig
einbezogen.® Sie mussen bei den Krankenkassen AU-
Daten, die voraussichtliche Dauer von stationdren
Krankenhausaufenthalten sowie Informationen uber et-
waige Arbeitsunfdlle und Berufskrankheiten elektro-
nisch abrufen.

Suchen Versicherte eine arztliche Praxis auf und wird
dort die AU festgestellt, werden die entsprechenden
Daten im Laufe des Tages elektronisch an die Kranken-
kasse ubermittelt. Die Daten werden dem Unternehmen
uber den Kommunikationsserver der gesetzlichen Kran-
kenversicherung nach vorheriger Anforderung fur den
Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin zur Verfugung

Aktuelle Informatio-
nen zum eAU-Verfah-
ren finden Sie im AOK-
Arbeitgeberportal.

Mehrdazu -


https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/entgeltfortzahlung-und-ausgleichsverfahren/eau-die-elektronische-au-bescheinigung/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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gestellt. Die Personalabrechnenden sollten deshalb
mindestens einmal wochentlich an den Abruf der Daten
denken beziehungsweise den Prozess automatisieren.

Der Abruf der eAU durch das Unternehmen oder seine
Steuerberatung erfolgt durch ein systemgepruftes Pro-
gramm, eine systemgeprufte Ausfullhilfe wie das SV-
Meldeportal oder ein systemuntersuchtes Zeiterfas-
sungssystem. Ein Abruf ist nur sinnvoll, wenn Beschaf-
tigte zum Nachweis der AU verpflichtet sind. Besteht
eine Verpflichtung ab dem ersten Tag, ist ein Abruf der
Daten durch den Arbeitgeber ab dem zweiten Tag sinn-
voll. Muss der Nachweis erst ab dem vierten Tag erfol-
gen, ist ein Abruf erst ab dem funften Tag sinnvoll. Bei
Mehrfachbeschaftigten kann jeder Arbeitgeber die eAU-
Daten abrufen. Der Abruf der eAU-Daten au3erhalb der
Entgeltfortzahlung ist unzulassig.

Arbeitgeber sind zum Abruf berechtigt, wenn Versi-
cherte zum Zeitpunkt der AU dort in einem Beschafti-
gungsverhaltnis stehen und die AU und die voraussicht-
liche Dauer mitgeteilt haben. Alle vertraulichen Daten
werden verschlusselt Ubertragen.

Beschaftigte sind damit von ihrer Meldepflicht gegen-
uber der Krankenkasse befreit.** Privat Krankenversi-
cherte erhalten weiterhin eine Bescheinigung auf Pa-
pier. Das eAU-Verfahren gilt auch nicht fur:

- Minijobs in Privathaushalten

- Festgestellte AU-Zeiten durch Privatarzte oder Privat-
drztinnen sowie Arzte und Arztinnen im Ausland (Seit
Januar 2025 erhalt der Arbeitgeber bei der eAU-Ab-
frage einen Hinweis Uber das Vorliegen einer solchen
AU. Weitere Informationen erhalt der Arbeitgeber von
den betroffenen Beschdaftigten.)
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Die AU wird befristet bescheinigt.*® Eine fortgesetzte Er-
krankung ist am nachsten Werktag nach dem Ende der
Befristung durch den Arzt oder die Arztin festzustellen.3
Im Ausnahmefall kann die fortgesetzte AU auch inner-
halb eines Monats nach dem vorhergehenden Bewiilli-
gungsabschnitt festgestellt werden.?” (Beispiel 13)

Die Abfrage der eAU ist bei Folgekrankschreibungen
fruhestens einen Kalendertag nach dem bisherigen
Ende der AU sinnvoll.

5.2 Vorerkrankungsanfrage

Wird jemand arbeitsunfahig, zahlt der Arbeitgeber in
der Regel das Entgelt fur sechs Wochen fort. Danach
ubernimmt die Krankenkasse und zahlt als Entgelter-
satzleistung Krankengeld. Fur den Informationsaus-
tausch beispielsweise zum korrekten Beginn der Zah-
lungen oder zu den Entgeltdaten zur Berechnung der
Entgeltersatzleistung gibt es das maschinelle Verfah-
ren ,Datenaustausch Entgeltersatzleistungen” (DTA
EEL) fur Arbeitgeber und Sozialversicherungstrdger
(»9.3). Dabei Ubermittelt der Arbeitgeber im Rahmen
des DTA EEL die Daten regelmdBig aus seinem (system-
gepriften) Entgeltabrechnungsprogramm.

Dieses Verfahren wird auch genutzt, um die Arbeitgeber
in die Lage zu versetzen, die Dauer der Anspruche auf
Entgeltfortzahlung beurteilen zu kdnnen. Vorerkrankun-
gen in den letzten sechs Monaten vor der AU werden
auf den Anspruch auf Entgeltfortzahlung angerechnet,
wenn die Krankheiten auf derselben Ursache beruhen.
Die Angaben zu den Diagnosen liegen jedoch nicht den
Arbeitgebern, sondern nur der Krankenkasse vor. Ist
eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer wiederholt

Zum Beispiel -

Fur die Dateniiber-
mittlung zur Berech-
nung von Entgelter-
satzleistungen ist der
maschinelle ,,Daten-
austausch Entgelter-
satzleistungen” (DTA
EEL) fiir Arbeitgeber
und Sozialversiche-
rungstrager verpflich-
tend vorgeschrieben.

Mehrdazu -


https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/entgeltfortzahlung-und-ausgleichsverfahren/datenaustausch-bei-entgeltersatzleistungen/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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erkrankt, fragt der Arbeitgeber deshalb bei der Kran-
kenkasse an, ob anrechenbare Vorerkrankungen
vorliegen.

Erfolgt eine Vorerkrankungsanfrage durch den Arbeit-
geber, meldet die Krankenkasse ergdnzend zu den an-
gefragten Vorerkrankungszeiten auch alle fur die aktu-
elle AU relevanten Vorerkrankungszeiten zuruck.

Relevant fur die Ermittlung der Entgeltfortzahlungs-
dauer sind alle AU-Zeiten der letzten zwolf Monate, bei
denen zwischen dem Ende der vorhergehenden Erkran-
kung und dem Beginn der nachgehenden Erkrankung
nicht mindestens sechs Monate vergangen sind, und
zwar unabhdngig davon, ob diese aufgrund der Diag-
nose auf die aktuelle AU anrechenbar oder nicht anre-
chenbar sind. Dadurch erhalt der Arbeitgeber einen
Uberblick zu den vorliegenden AU-Zeiten, die potenziell
einen Einfluss auf die Dauer der Entgeltfortzahlung ha-
ben kdonnten. Durch die zusatzliche Kennzeichnung, ob
die angegebenen Zeiten ,anrechenbar” oder ,nicht an-
rechenbar” sind, hat der Arbeitgeber dann die notwen-
digen Informationen zur Ermittlung der Dauer der Ent-
geltfortzahlung fur die aktuelle AU.

Komplett nicht attestierte AU-Zeiten sind hierbei aus-
genommen (AU-Zeiten bis zu drei Tage).

FUr noch mehr Transparenz ubermittelt die Krankenkasse
dem Arbeitgeber auch den Beginn der maf3gebenden
Zwolf-Monats-Frist fur die aktuelle AU.

Alle AU-Zeiten auBerhalb der maBgebenden Zwolf-Mo-
nats-Frist haben keinen Einfluss auf die Entgeltfortzah-
lungsdauer fur die aktuelle AU und werden damit in der
Meldung der Krankenkasse regelhaft als ,nicht anre-
chenbar” gekennzeichnet. Dies vor dem Hintergrund,
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dass unabhangig von bestehenden Vorerkrankungen
ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung fur einen weiteren
Zeitraum von hochstens sechs Wochen besteht, wenn
seit dem Beginn der ersten AU wegen derselben Krank-
heitsursache eine Frist von zwolf Monaten abgelaufen
ist. Die Zwolf-Monats-Frist ist eine vorwartslaufende
Frist. Eine neue Zwolf-Monats-Frist beginnt mit der ers-
ten AU wegen derselben Krankheitsursache nach Ab-
lauf der alten Zwolf-Monats-Frist. Liegen demnach AU-
Zeitraume aufgrund derselben Erkrankung vor, bildet
die Krankenkasse entsprechende Zwolf-Monats-Fristen.

5.3 Begutachtung und Beratung

Sind Beschaftigte langer krank und beziehen Kranken-
geld, kann konkrete Beratung sinnvoll sein, um den Ge-
nesungsprozess zu unterstutzen. Der Anspruch auf indi-
viduelle Beratung und Hilfestellung durch die Kranken-
kasse mit dem Ziel, die Arbeitsfahigkeit wiederherzu-
stellen, ist gesetzlich verankert. Die Annahme des An-
gebots ist freiwillig.

Eine gutachterliche Stellungnahme des Medizinischen
Diensts der gesetzlichen Krankenversicherung (MD)
kann von der Krankenkasse eingeholt werden, wenn
dies zur Sicherung des Behandlungserfolgs - insbeson-
dere zur Einleitung von MaBBnahmen der Sozialleistungs-
trager fur die Wiederherstellung der Arbeitsfahigkeit -
oder zur Beseitigung von Zweifeln an der AU der Be-
schaftigten erforderlich ist.?®

Derartige Zweifel sind besonders dann anzunehmen, wenn

- Versicherte auffallig haufig beziehungsweise oft nur
fur kurze Dauer oder wiederholt an einem Arbeitstag
zu Wochenbeginn beziehungsweise -ende arbeitsun-
fahig sind oder
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- die Bescheinigung von einer arztlichen Praxis ausge-
stellt wurde, die durch die Haufigkeit von Krankschrei-
bungen auffallig geworden ist.

In solchen Fallen muss die AU unverzuglich uberpruft
werden. Auch der Arbeitgeber kann die Einschaltung
des Medizinischen Diensts (MD) fordern. Uber das Ver-
fahren und die rechtlichen Moglichkeiten informiert die
jeweilige Krankenkasse.

5.4 Arbeitsunfdahigkeit im Ausland

Bei AU im Ausland gelten besondere Anzeige- und
Nachweispflichten.®

Das EntgFG schreibt ausdrucklich vor, dass Beschaftigte
fur die Mitteilung der AU die schnellstmogliche Art der
Ubermittlung nutzen und dabei auch die voraussicht-
liche Dauer und ihre Adresse am Aufenthaltsort ange-
ben mussen. Die Kosten der Mitteilung tragt der Arbeit-
geber. In solchen Fallen miussen Beschaftigte auch ihre
Krankenkasse unverzuglich informieren und dem Arbeit-
geber ihre Ruckkehr anzeigen.

In Mitgliedstaaten der Europdischen Union (EU), des Eu-
ropdischen Wirtschaftsraums (EWR), in der Schweiz und
im Vereinigten Konigreich besteht die Verpflichtung,
dem zusténdigen Trdger (Krankenkasse) die AU direkt
mitzuteilen.*® Fur andere Abkommenstaaten gelten nach
wie vor Sonderregelungen. Weitere Informationen hierzu
erhalten Sie bei der Deutschen Verbindungsstelle Kran-
kenversicherung — Ausland (DVKA) unter dvka.de.

Im Ubrigen muss auch ein im Ausland ausgestelltes
arztliches Attest den Anforderungen an inlandische

Das Online-Training
,Basiswissen Sozial-
versicherung” vermit-
telt mit dem Modul
~Entgeltfortzahlung
und Ausgleichsver-
fahren” weiteres Wis-
sen zu diesem Thema.

Mehrdazu -


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1033172/?cHash=45d386761e60f9989663843b9ba5efaa&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
https://dvka.de
https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/online-trainings/basiswissen-sozialversicherung/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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Bescheinigungen entsprechen. Damit ist nachvollzieh-
bar darzulegen, dass eine zur AU fuhrende Krankheit
vorliegt.

Zusammenfassung -



6.Ende des
Arbeitsverhaltnisses

6.1 Kindigung wegen Arbeitsunfdhigkeit —
6.2 Aufhebungsvertrag —2
6.3 Kindigung durch Beschdéftigte —
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Endet das Arbeitsverhaltnis, erlischt auch der Anspruch
auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts.*’ Nur ausnahms-
weise bleibt die Leistungspflicht Uber das Ende des Ar-
beitsverhaltnisses hinaus bestehen.

6.1 Kundigung wegen Arbeitsunfdhigkeit

Der Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts
bleibt weiterhin bestehen, wenn aus Anlass der AU oder
ihrer Verlaingerung gekundigt wird. Es genugt, dass die
KindigungsmafBnahme ihre objektive Ursache in der AU
hat. Sie muss innerhalb der Ursachenkette ein entschei-
dend mitbestimmender Faktor fur das Handeln des Ar-
beitgebers sein.

Dass aus Anlass der AU gekundigt worden ist, mlssen
Beschaftigte darlegen und beweisen. Fallen jedoch die
Kindigung und der Beginn der AU oder deren Verléange-
rung zeitlich zusammen, so spricht der Beweis des ers-
ten Anscheins dafur, dass dies Anlass fur die Kindigung
war. Entkraften kann das Unternehmen, indem es Tat-
sachen vortragt und erforderlichenfalls beweist, dass
andere Grunde seinen Kindigungsentschluss bestimmt
haben.

Kindigt ein Arbeitgeber bereits vor Ablauf der dreitagi-
gen Frist fur den Nachweis der AU und wartet die Vor-
lage einer arztlichen Bescheinigung nicht ab, kann er
nicht geltend machen, dass ihm bei Ausspruch der
Kindigung von der AU nichts bekannt gewesen sei.
(Beispiel 14)

Entscheidend ist das erstmalige Fehlen des oder der Be-
schaftigten, nicht der Beginn der AU. Wartet der Arbeit-
geber die Nachweisfrist ab und kindigt dann, ohne eine
arztliche Bescheinigung erhalten zu haben, kann er

Zum Beispiel -
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davon ausgehen, dass die oder der Beschaftigte unent-
schuldigt fehlt - selbst wenn zwischenzeitlich AU ein-
getreten ist. (Beispiel 15)

6.2 Aufhebungsvertrag

Die Vorschriften uber die Aufrechterhaltung des Entgelt-
anspruchs uber das Ende des Arbeitsverhaltnisses hi-
naus entfalten ihre Schutzwirkung auch dann, wenn an
die Stelle einer Kuindigung ein vom Arbeitgeber vorge-
schlagener Aufhebungsvertrag tritt und der eigentliche
Grund hierfur in der AU zu suchen ist.

6.3 Kundigung durch Beschaftigte

Uber das Ende des Arbeitsverhdiltnisses hinaus steht
Beschaftigten die Entgeltfortzahlung auch zu, wenn sie
zur Kindigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung ei-
ner Kundigungsfrist berechtigt sind.*> Die Darlegungs-
und Beweislast fur das Vorliegen solcher Grunde trifft
die Beschaftigten.

Zusammenfassung —

Zum Beispiel -
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Haufig beruht die AU beziehungsweise die sie auslo-
sende Krankheit auf einem Ereignis, fur das ein Dritter
zum Ersatz des entstandenen Verdienstausfalls ver-
pflichtet ist. Trotzdem muss der Arbeitgeber den An-
spruch auf Entgeltfortzahlung erfullen. Der gegen die
schadigende Partei gerichtete Ersatzanspruch fur Ver-
dienstausfall geht bis zur Hohe des fortgezahlten Ar-
beitsentgelts und der Nebenleistungen auf den Arbeit-
geber uber. Sein Anspruch vermindert sich, wenn auch
der oder die Beschaftigte in Hohe des Entgeltverlusts ei-
nen Ersatzanspruch geltend macht, dieser aber nicht
ausreicht, um beide in voller Hohe zu entschddigen (we-
gen Mitverschuldens des oder der Beschdftigten).

Zu den berucksichtigungsfahigen Nebenleistungen zah-
len insbesondere die vom Arbeitgeber zu tragenden An-
teile an den Beitragen zur Kranken-, Pflege-, Renten-
und Arbeitslosenversicherung und seine Aufwendungen
fur eine zusatzliche Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung. Ferner werden Urlaubs- und Weihnachtsgeld bei
der Schadenberechnung anteilmaBig berucksichtigt.
Der Anteil wird aus dem Verhdaltnis der AU-Dauer zum
Urlaubs- beziehungsweise Kalenderjahr ermittelt.

Damit der Arbeitgeber den auf ihn Ubergegangenen Er-
satzanspruch durchsetzen kann, macht ihm der oder die
Beschaftigte unverzuglich alle hierzu erforderlichen An-
gaben.*® Erfolgt dies nicht, darf der Arbeitgeber die Ent-
geltfortzahlung so lange verweigern, bis die Angaben
vorliegen.** Das Verweigerungsrecht entfallt rickwir-
kend, wenn die oder der Beschaftigte den Pflichten
nachkommt.

Zusammenfassung -
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8. Entgeltfortzahlungs-
versicherung

8.1 Zustdndige Krankenkasse —2

8.2 Beteiligte Arbeitgeber —>

8.3 Feststellung der Teilnahme —

8.4 Beginn und Ende der Teilnahme —

8.5 Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen —>
8.6 Umlagen —

8.7 Erstattung bei Spende von Organen, Geweben oder Blut —>
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Durch ein gesetzlich geregeltes Ausgleichsverfahren,
die Entgeltfortzahlungsversicherung, werden die wirt-
schaftlichen Risiken im Krankheitsfall auf eine Gesamt-
heit vieler Klein- und Mittelbetriebe verteilt. Die recht-
liche Grundlage bildet das Aufwendungsausgleichs-
gesetz (AAG).

Den Arbeitgebern mit bis zu 30 Beschaftigten wird — ab-
hangig vom gewadhlten Erstattungssatz — ein Teil ihrer
Aufwendungen fur die Entgeltfortzahlung an arbeitsun-
fahige Beschaftigte und Auszubildende erstattet. Die
Aufwendungen bei Mutterschaft werden grundsatzlich
allen Arbeitgebern erstattet. Die Arbeitgeber zahlen
dafur die Umlagen. Die Hohe dieser Umlagen richtet
sich nach dem Arbeitsentgelt der Beschaftigten.

8.1 Zustandige Krankenkasse

Die Entgeltfortzahlungsversicherung wird von der Kran-
kenkasse durchgefuhrt, bei der die oder der Beschaf-
tigte krankenversichert ist. Diese Krankenkasse bezie-
hungsweise die von ihr beauftragte Stelle ist auch fur
die Erstattung von Arbeitgeberaufwendungen aus den
Ausgleichskassen zustandig.

Fur privat versicherte Beschaftigte fuhrt diejenige Kran-
kenkasse die Ausgleichsverfahren durch, die fur die Ent-
gegennahme der Renten- beziehungsweise Arbeitslo-
senversicherungsbeitrage zustandig ist. War der oder
die Beschaftigte noch nie bei einer deutschen Kranken-
kasse versichert, wahlt der Arbeitgeber die fur die Aus-
gleichsverfahren zustandige Krankenkasse.*?

Die Minijob-Zentrale fuhrt die Entgeltfortzahlungsversi-
cherung fur alle geringfugig Beschaftigten durch. Zu-
satzliche Informationen bietet die Minijob-Zentrale un-
ter minijob-zentrale.de an.

Bei weiteren Fragen
berat Sie lhre AOK
umfassend tiber die
aktuelle Rechtslage
und die Vorteile der
AOK-Entgeltfortzah-
lungsversicherung.


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1025018/?cHash=f1b55527595bafb18afae95683187b00&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
https://www.minijob-zentrale.de/DE/home/home_node.html
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8.2 Beteiligte Arbeitgeber

Einige Arbeitgeber sind generell vom Ausgleichsverfah-
ren ausgeschlossen. Ein Erstattungsanspruch im Umla-
geverfahren Ul oder U2 besteht nicht fur mitarbeitende
Familienangehorige in landwirtschaftlichen Unterneh-
men, fur Dienststellen der in Deutschland stationierten
auslandischen Truppen und der Hauptquartiere der
North Atlantic Treaty Organization (NATO) mit Aus-
nahme der zivilen Arbeitskrafte. Auch nehmen Bot-
schaften und Konsulate auslandischer Staaten nicht
am Ausgleichsverfahren teil. Anerkannte Werkstatten
fur behinderte Menschen sind hinsichtlich der Personen,
die im Arbeitsbereich der Werkstatt in arbeitnehmer-
dhnlichen Rechtsverhdltnissen tatig sind sowie im Ein-
gangsverfahren oder im Berufsbildungsbereich der
Werkstatt untergebracht sind, nicht als Arbeitgeber
anzusehen.

Fur diese Personen sind daher von den Werkstatten
keine Umlagen abzufuhren. Im Gegenzug werden die er-
brachten Arbeitgeberaufwendungen von den Kranken-
kassen nicht erstattet. Bezuglich der auf Grundlage ei-
nes Arbeitsvertrags in einer anerkannten Werkstatt
Beschaftigten gelten die Werkstatten hingegen als Ar-
beitgeber im Sinn des AAG. Sie sind in das Ausgleichs-
verfahren einbezogen.

Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation sind hin-
sichtlich der Teilnehmenden an Leistungen in derarti-
gen Einrichtungen keine Arbeitgeber im Sinn des AAG.
Ebenso besteht kein Anspruch fur Personen im Rahmen
bezuschusster betrieblicher Einstiegsqualifizierungen
und bezuschusster Berufsausbildungen in auBBerbetrieb-
lichen Einrichtungen.

Grundsatzlich neh-
men Betriebe mit bis
zu 30 Beschdaftigten
am Ul-Verfahren teil.
Hiervon gibt es
Ausnahmen.


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1025018/?cHash=f1b55527595bafb18afae95683187b00&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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8.2.1 Entgeltfortzahlungsversicherung Ul

Der Entgeltfortzahlungsversicherung U1 gehoren die Ar-
beitgeber an, die regelmafig nicht mehr als 30 Beschaf-
tigte haben.

Arbeitgeber des offentlichen Diensts - Bund, Lander,
Gemeinden und sonstige Korperschaften des 6ffentli-
chen Rechts - nehmen grundsatzlich nicht am Aus-
gleichsverfahren teil. Dasselbe gilt fur Spitzenverbande
der freien Wohlfahrt.

Hausgewerbetreibende sind ebenfalls vom Ausgleichs-
verfahren Ul ausgeschlossen. Bei Beschaftigten in Leih-
arbeitsverhaltnissen ist grundsatzlich der Verleiher Ar-
beitgeber. Arbeitgeber und damit gegebenenfalls
ausgleichsberechtigt ist auch, wer im Haushalt Arbeit-
nehmerinnen oder Arbeitnehmer (Haushaltshilfen) be-
schaftigt.*e

Wird ein Insolvenzverwalter oder eine Insolvenzverwal-
terin eingesetzt, gilt er oder sie als neuer Arbeitgeber.
Mit dem Zeitpunkt der Einsetzung hat eine Prufung der
Teilnahme am Ausgleichsverfahren der Arbeitgeberauf-
wendungen bei AU zu erfolgen.

8.2.2 Entgeltfortzahlungsversicherung U2

Der Entgeltfortzahlungsversicherung U2 gehoren grund-
satzlich alle privaten und offentlichen Arbeitgeber an
(Ausnahmen »8.2).47

8.2.3 Arbeitgeber mit mehreren Betrieben

Haupt-, Neben- beziehungsweise Zweigbetriebe (auch
wenn der Betriebssitz im Ausland ist) zdhlen zusammen
als ein Betrieb, wenn der Arbeitgeber eine naturliche
Person ist. Zur Bewertung der Frage, ob der Arbeitgeber
am Ausgleichsverfahren der Arbeitgeberaufwendungen

MaBgebend fiir die Er-
mittlung der Beschaf-
tigtenzahl von 30 sind
die Verhdltnisse im
Vorjahr. Bei der Er-
mittlung unterstiitzt
der Umlagepflicht-
rechner im AOK-
Arbeitgeberportal.

Mehr dazu -


https://www.aok.de/fk/tools/rechner/umlagepflichtrechner/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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teilnimmt, ist die Zahl der Beschaftigten in den einzel-
nen Betrieben zusammenzurechnen.

Dabei ist es unerheblich, ob die Beschaftigten der ein-
zelnen Betriebe bei derselben oder bei verschiedenen
Krankenkassen versichert sind.

Addiert werden mehrere Betriebe desselben Arbeitge-
bers und die Angestellten im Haushalt, wenn die Be-
triebe in derselben Rechtsform gefuhrt werden.

Bei juristischen Personen ist — unabhdngig davon, ob sie
gegebenenfalls einem Konzern angehoren - eine eigen-
standige Beurteilung erforderlich.*®

8.2.4 Zu berucksichtigende Beschaftigte

Bei der Feststellung der Beschaftigtenzahl* werden
grundsatzlich alle Beschaftigten ungeachtet ihrer ver-
sicherungsrechtlichen Stellung und ihrer Krankenkas-
senzugehorigkeit berucksichtigt. Dabei wird auf die Be-
schaftigtenzahl am Ersten des mafBgeblichen Monats
abgestellt.

Gezahlt werden auch:

- Beschaftigte bei einem vorubergehenden Auslands-
aufenthalt, deren Arbeitsverhaltnis im Inland auf-
rechterhalten bleibt (Entsendung beziehungsweise
Ausstrahlung) und die im Fall der AU einen Anspruch
nach dem EntgFG haben

- Unstandig Beschaftigte

- Auslandische Saisonarbeitskrafte ohne
Al-Entsendebescheinigung



https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1033172/?cHash=45d386761e60f9989663843b9ba5efaa&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper

Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Entgeltfortzahlungsversicherung

Nicht mitgezdahlt werden: Fiir die Entgelte von

- Auszubildende, einschlieBlich Personen, die ein in einer
Ausbildungs-, Studien- oder Prufungsordnung vorge-
schriebenes Praktikum ausuben, und Personen im
Volontariat

- Teilnehmende an einem Freiwilligendienst nach dem
Jugendfreiwilligendienstegesetz (freiwilliges soziales
Jahr/freiwilliges 6kologisches Jahr) oder an einem
Bundesfreiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligen-
dienstgesetz

- Im Ausland Beschaftigte, deren Arbeitsverhdltnis zum
Stammarbeitgeber im Inland aufgelost und fur die ein
neuer Arbeitsvertrag mit dem auslandischen Arbeitge-
ber begrindet wurde oder deren Arbeitsvertrag zum
Stammarbeitgeber im Inland ruht und fur die daneben
ein zusatzlicher Arbeitsvertrag mit dem auslandi-
schen Arbeitgeber abgeschlossen wird, sodass kein
Entgelt beziehungsweise keine Entgeltfortzahlung
durch den inlandischen Arbeitgeber geleistet wird

- Menschen mit Behinderungen nach dem Neunten So-
zialgesetzbuch (SGB IX) und Gleichgestellte

- Menschen mit Behinderungen im Arbeitsbereich von
anerkannten Werkstatten fur behinderte Menschen in
arbeitnehmerdahnlichen Rechtsverhaltnissen

- Menschen mit Behinderungen im Eingangsverfahren
oder im Berufsbildungsbereich von anerkannten Werk-
statten fur behinderte Menschen

- Heimarbeiter nach §1 Abs. 1 Buchstabe a Heimarbeits-
gesetz (HAG), es sei denn, durch Tarifvertrag ist be-
stimmt, dass sie anstelle der Zuschlage nach §10
Abs.1Satz 2 Nr. 1 EntgFG im Fall der AU wie Beschaf-
tigte Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall erhalten

Personen, die bei der
Ermittlung der Grenze
von 30 Beschdaftigten
fur die Teilnahme an
der Ul ausgeschlossen
sind, werden keine Um-
lagen zur Ul erhoben.
Eine Ausnahme gilt fur
Auszubildende,schwer-
behinderte Menschen,
Heimarbeiter mit tarif-
vertraglichen Ansprii-
chen auf Entgeltfort-
zahlung bei Krankheit
und freigestellte Be-
schaftigte.



https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1764889/?cHash=0e3536b9264a6fad80237bc5453524b8&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1528498/?cHash=4bc84578766854213921cc8556ad217c&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1528498/?cHash=4bc84578766854213921cc8556ad217c&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1033183/?cHash=708bd754743ce2961d727f49f9a85105&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1033183/?cHash=708bd754743ce2961d727f49f9a85105&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper

Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Entgeltfortzahlungsversicherung

- Vorstandsvorsitzende, Vorstandsmitglieder

- GmbH-Geschaftsfuhrer (auch Gesellschafter-
Geschdftsfuhrer und Fremdgeschaftsfiihrer)

- Ordensangehorige, deren Beschaftigung nicht in ers-
ter Linie ihrem Erwerb dient, sondern vorwiegend
durch Beweggrunde religioser oder karitativer Art be-
stimmt ist

- Auslandische Saisonarbeitskrafte, die im Besitz einer
Al-Bescheinigung Uber die anzuwendenden Rechts-
vorschriften des Wohn- oder Herkunftsstaats sind

- Beschaftigte in der Freistellungsphase der Altersteil-
zeit sowie in sonstigen Freistellungen von der Arbeits-
leistung unter Fortzahlung von Bezligen (einschlieBlich
Freistellungen, die auf einer Wertguthabenvereinba-
rung beruhen), wenn mit dem Ende der Freistellung ein
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben verbunden ist

- Bei Insolvenz des Unternehmens von der Arbeit freige-
stellte Beschaftigte

- Personen, die Vorruhestandsgeld beziehen

- Personen in Elternzeit oder Pflegezeit bei vollstandi-
ger Freistellung

- Mitarbeitende Familienangehorige einer inhabenden
Person eines landwirtschaftlichen Unternehmens

Bei Teilzeitbeschaftigten kommt es bei der Anrechnung
auf die regelmaBige wochentliche Arbeitszeit an:

- Nicht mehr als 10 Stunden - Anrechnung mit dem
Faktor 0,25

- Nicht mehr als 20 Stunden — Anrechnung mit dem
Faktor 0,50
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- Nicht mehr als 30 Stunden - Anrechnung mit dem Fak-
tor 0,75

- Mehr als 30 Stunden - Anrechnung
mit dem Faktor 1

(Beispiel 16)

8.3 Feststellung der Teilnahme

Die Teilnahme an der Entgeltfortzahlungsversicherung
muss der Arbeitgeber bei der Eroffnung seines Betriebs
beurteilen - ansonsten zu Beginn eines Kalenderjahrs.
Die Feststellung uber die Teilnahme gilt fur das ge-
samte Kalenderjahr. Eine formliche Bestatigung durch
die beteiligten Krankenkassen erfolgt grundsatzlich
nicht.

Im Jahr 2026 nimmt ein Arbeitgeber an der Entgeltfort-
zahlungsversicherung Ul teil, wenn er im Jahr 2025
wahrend eines Zeitraums von mindestens acht Monaten
nicht mehr als 30 Personen beschaftigt hatte.

Ist der Betrieb im Verlauf des Jahres 2025 errichtet wor-
den, ist im Jahr 2026 die Entgeltfortzahlungsversiche-
rung obligatorisch, wenn im Jahr 2025 in mehr als der
Halfte der Kalendermonate seit Bestehen des Betriebs
nicht mehr als 30 anrechenbare Mitarbeitende beschaf-
tigt worden sind. Auch hier wird auf die Beschaftigten-
zahlen am Ersten des jeweiligen Monats abgestellt.

Wird ein Betrieb erst im Jahr 2026 errichtet, nimmt er
dann teil, wenn anzunehmen ist, dass wahrend der
uberwiegenden Zahl der noch verbleibenden Kalender-
monate im Jahr 2026 nicht mehr als 30 anrechenbare
Personen beschdftigt werden. Die Ubernahme eines

Zum Beispiel -
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vorhandenen Betriebs wird mit der Errichtung gleichge-
setzt. Die Entwicklung der Beschaftigtenzahlen in den
restlichen Monaten des Jahres 2026 wird geschatzt. Die
einmal getroffene Entscheidung uber die Teilnahme
oder Nichtteilnahme bleibt auch dann bis zum Jahres-
ende maflgebend, wenn sich die tatsachlichen Verhalt-
nisse anders entwickeln.

Einer Errichtung steht die Ubernahme eines Betriebs
durch einen anderen Arbeitgeber gleich, wenn ein neuer
Betrieb entstanden ist. Bei einem Betriebsubergang,

bei dem der Betriebsinhaber beziehungsweise die Be-
triebsinhaberin wechselt und ein neuer Rechtstrager die
wirtschaftliche Einheit unter Wahrung ihrer Identitat
fortfuhrt, bleibt die fur das laufende Kalenderjahr ge-
troffene Feststellung maBgebend. Ist vom Ubergang nur
ein Betriebsteil betroffen, ist die Teilnahme am Aus-
gleichsverfahren neu festzustellen.

Bietet die Entgeltfortzahlungsversicherung mehrere Um-
lage- und Erstattungssatze an, konnen Unternehmen
wahlen, welcher Umlage- und Erstattungssatz im kom-
menden Kalenderjahr beziehungsweise ab Betriebser-
offnung fur sie gelten soll. Der gewahlte Erstattungs-
satz wird dann der jeweiligen Krankenkasse (méglichst
schriftlich) mitgeteilt, bei der die Entgeltfortzahlungs-
versicherung durchgefuhrt wird. Arbeitgeber, die bereits
am Ausgleichsverfahren Ul teilnehmen, konnen fur das
neue Kalenderjahr einen anderen als den bisher gelten-
den Umlage- und Erstattungssatz wahlen. Arbeitgeber,
die von einer Wechselmoglichkeit Gebrauch machen
wollen, setzen sich mit ihrer Krankenkasse in Verbin-
dung. Sofern der Arbeitgeber seine Wahl nicht anzeigt,
werden die Umlagebetrage unter Berucksichtigung des
Lallgemeinen” Umlagesatzes entrichtet.

Eroffnen Sie einen Be-
trieb und sind sich un-
sicher, ob Sie aufgrund
der Beschaftigtenzahl
an der Entgeltfortzah-
lungsversicherung
teilnehmen, fragen Sie
lhre AOK.
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Im Rahmen der von den Rentenversicherungstragern
durchzufuhrenden Betriebsprufungen wird auch die
Richtigkeit der Entscheidung uber die Teilnahme bezie-
hungsweise Nichtteilnahme an den Ausgleichsverfah-
ren gepruft.

8.4 Beginn und Ende der Teilnahme

Abgesehen von den Jahren der Betriebseroffnung bezie-
hungsweise -schlieBung gilt die Beteiligung an der Ent-
geltfortzahlungsversicherung fur volle Kalenderjahre.
Uber die Teilnahme wird auf der Grundlage der Beschéf-
tigtenzahl des Vorjahrs entschieden. Endet die Teil-
nahme mit dem Jahresende, sind auch nur die Arbeitge-
beraufwendungen fur die Zeit bis zum 31. Dezember
erstattungsfdhig. (Beispiel 17)

8.5 Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen

Innerhalb der Entgeltfortzahlungsversicherung gibt es
zwei eigenstandige Verfahren: den Ausgleich der Ar-
beitgeberaufwendungen durch die Entgeltfortzahlung
bei Krankheit (U1) und den Ausgleich fir Zahlungen bei
Mutterschaft (U2).

Da ausschlieBlich die Interessen der Unternehmen be-
ruhrt werden, wirken in den Verwaltungsraten der Kran-
kenkassen nur die Arbeitgebervertreter mit.

8.5.1 Erstattungen an beteiligte Arbeitgeber

Fur die Hohe der Erstattung gibt es einen gesetzlichen
Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens entscheiden die Ar-
beitgebervertreter in den Verwaltungsraten der Kran-
kenkassen uber die Erstattungssatze, die in der Satzung
verankert werden. Diese kann unter anderem vorsehen,
dass die auf das fortgezahlte Arbeitsentgelt entfallen-

Zum Beispiel -
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den Arbeitgeberbeitragsanteile durch einen prozentua-
len Zuschlag abgegolten oder von der Erstattung aus-
geschlossen werden. Ferner konnen in der U1 die er-
stattungsfahigen Aufwendungen in der Satzung der
Krankenkasse auf einen Betrag bis zur Hohe der in der
Rentenversicherung geltenden Beitragsbemessungs-
grenze beschrankt werden. Im Ausgleichsverfahren U2
ist diese Beschrankung nicht zulassig.

8.5.2 Entgeltfortzahlung bei Krankheit (U1)

Zu den erstattungsfahigen Leistungen des Arbeitgebers
bei AU wegen unverschuldeter Krankheit, bei stationa-
ren medizinischen VorsorgemaBnahmen sowie bei am-
bulanten und stationaren RehabilitationsmaBnahmen
gehoren:

- Die Entgeltfortzahlung an Beschaftigte

- Die weitergezahlte Ausbildungsvergutung an
Auszubildende®°

Auch die Arbeitgeberbeitragsanteile auf die an Beschaf-
tigte fortgezahlten Arbeitsentgelte werden erstattet.
Allerdings kann die Satzung diesen Anspruch auch pau-
schal abgelten oder ausschlieBen. Einmalzahlungen, die
Beschaftigten in der Zeit der AU zuflieBen, erhohen
nicht den Erstattungsanspruch.

Aufwendungen fur die betriebliche Altersversorgung
(bAV) der Beschdaftigten wie Zahlungen des Arbeitge-
bers an Pensionskassen, Pensionsfonds und Direktversi-
cherungen gehdren grundsatzlich zu den erstattungs-
fahigen Aufwendungen nach dem AAG.

Beitrage von Beschaftigten zur bAV, die durch eine Ent-
geltumwandlung finanziert werden, mindern nicht das
erstattungsfahige Arbeitsentgelt.

Bei der Erstattung
des fortgezahlten
Arbeitsentgelts ist
vom arbeitsrechtli-
chen Entgeltbegriff
auszugehen.

Einmalzahlungen
zahlen nicht zu den
erstattungsfahigen
Aufwendungen.


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1025018/?cHash=f1b55527595bafb18afae95683187b00&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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Die bei einer Entgeltumwandlung dem Arbeitgeber er-
sparten Anteile am Gesamtsozialversicherungsbeitrag,
die in pauschalierter Form zugunsten der Beschaftigten
an die Versorgungseinrichtung (Pensionsfonds, Pensi-
onskasse oder Direktversicherung) weiterzuleiten sind,
gehoren zu den erstattungsfahigen Aufwendungen.

Die Finanzierungsanteile der Beschaftigten zu einer ka-
pitalgedeckten bAV sind nicht erstattungsfahig. Sie
werden zwar vom Arbeitgeber an die jeweilige Versor-
gungseinrichtung abgefuhrt, ungeachtet der steuer-
rechtlichen Beurteilung handelt es sich hierbei wirt-
schaftlich betrachtet aber um Beitrage der Beschaf-
tigten. Daher sind die Betrage nicht als Aufwendungen
des Arbeitgebers zu betrachten.

Werden Arbeitgeberzuwendungen in grof3eren Zeitab-
standen als monatlich gewahrt, gelten besondere Re-
gelungen. Genau wie einmalig gezahltes Arbeitsentgelt
gehoren Aufwendungen des Arbeitgebers fur die bAV
der Beschdftigten in Form (jahrlich) einmaliger Bei-
tragszahlungen nicht zu den erstattungsfahigen Auf-
wendungen. Dasselbe gilt, wenn die Beitrage zur bAV in
groBeren als monatlichen Abstdnden gezahlt werden
(zum Beispiel bei einer halbjdhrlichen Abrechnung). Eine
Umrechnung des Gesamtbeitrags in anteilige Monats-
werte dndert am Charakter der Einmalzahlung nichts
und fuhrt daher auch nicht zu einer Berucksichtigung im
Erstattungsverfahren.

In groBeren Zeitabstanden als monatlich abgerechnete
Zuwendungen des Arbeitgebers zur bAV sind jedoch
dann in das Erstattungsverfahren einzubeziehen, wenn
sie fur die Arbeit in einzelnen Entgeltabrechnungszeit-
raaumen geleistet werden und damit laufendes Arbeits-
entgelt darstellen.

Kontaktieren Sie uns
gern bei sozialversi-

cherungsrechtlichen
Fragen.
Mehr dazu -


https://www.aok.de/fk/kontakt/ansprechpartner-finden/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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Zuwendungen, die dem laufenden Arbeitsentgelt zuzu-
rechnen sind und vom Arbeitgeber zeitversetzt und zu-
sammen mit denen fur vorangegangene Entgeltabrech-
nungszeitraume an die jeweilige Versorgungseinrichtung
geleistet werden, sind im Rahmen des Erstattungsver-
fahrens anteilig zu berucksichtigen, also in der Hohe, in
der sie fur den Erstattungszeitraum angefallen sind.

Fur eine Person in Altersteilzeit hat der Arbeitgeber bei
einem Anspruch auf Entgeltfortzahlung das gesamte
ausgefallene Entgelt (inklusive des als Wertguthaben
zurlickzustellenden Teils), die Aufstockungsbetréige zum
Arbeitsentgelt und die zusatzlichen Beitrage zur Ren-
tenversicherung weiterzuzahlen. Erstattungsfahig sind
das ausgefallene Entgelt und der als Wertguthaben zu-
ruckgestellte Entgeltteil.

Anspruche von Beschaftigten gegen Dritte auf Ersatz
des Verdienstausfalls gehen fur die Zeit der Entgeltfort-
zahlung anteilig auf den Arbeitgeber tGber (»7). Die Er-
stattung aus der Entgeltfortzahlungsversicherung setzt
in diesen Fallen voraus, dass der Schadenersatzan-
spruch (gegebenenfalls anteilig) an die Krankenkasse
abgetreten wird.”

Das bei krankheitsbedingter Einstellung der Arbeitsleis-
tung im Lauf eines Arbeitstages beziehungsweise einer
Arbeitsschicht fur die ausgefallenen Arbeitsstunden
dieses Tages beziehungsweise dieser Schicht gezahlte
Arbeitsentgelt stellt keine Entgeltfortzahlung im Sinn
des EntgFG dar und ist daher nicht erstattungsfahig
(»3.0).

Ebenfalls konnen von der Ausgleichskasse Ul Aufwen-
dungen des Arbeitgebers nicht erstattet werden, wenn
von der zustandigen Behorde ein Tatigkeitsverbot aus-


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1033172/?cHash=45d386761e60f9989663843b9ba5efaa&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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gesprochen wird, ohne dass AU vorliegt. In diesen Fallen
erhalt der Arbeitgeber seine Aufwendungen auf Antrag
von der zustéindigen Behorde erstattet (»2.3).

8.5.3 Mutterschaftsaufwendungen (U2)

Die Aufwendungen, die den Arbeitgebern durch die wirt-
schaftliche Sicherung ihrer Beschaftigten bei Schwan-
gerschaft und Mutterschaft entstehen, werden zu

100 Prozent ersetzt.®® Erstattet werden auch die vom Ar-
beitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeitrage
(gegebenenfalls in pauschaler Form), die auf das bei
Beschaftigungsverboten aufBerhalb der Schutzfrist fort-
gezahlte Arbeitsentgelt entfallen.

Hinsichtlich der Aufwendungen fur Altersvorsorge gilt
dasselbe wie in der Ul.

Fur die Dauer der Schutzfristen nach dem MuSchG er-
halten die Arbeitnehmerinnen im Allgemeinen Mutter-
schaftsgeld. Es wird an gesetzlich krankenversicherte
Frauen von ihrer Krankenkasse (begrenzt auf taglich

13 Euro)®® und an nicht gesetzlich krankenversicherte
Frauen, die in einem Arbeitsverhaltnis stehen oder de-
ren Arbeitsverhaltnis zuldssig aufgelost wurde, vom
Bundesamt fir Soziale Sicherung (hier begrenzt auf ins-
gesamt 210 Euro) gezahlt.5*

In beiden Fallen zahlt der Arbeitgeber die Differenz zwi-
schen dem taglichen Betrag von 13 Euro und dem durch-
schnittlichen Nettoarbeitsentgelt.>®

Die Schutzfristen fur Mutter von acht beziehungsweise
zwolf Wochen nach der Entbindung werden um den
Zeitraum verlangert, der im Sechs-Wochen-Zeitraum
vor der Entbindung gegebenenfalls nicht in Anspruch
genommen werden konnte.*® (Beispiel 18)

Zum Beispiel -


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1731056/?cHash=3f384bc17a67727590d2100a752e119c&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper

Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Entgeltfortzahlungsversicherung

Abgesehen von den Schutzfristen bestehen
Beschaftigungsverbote

- vor und nach der Entbindung im Hinblick auf entspre-
chende arztliche Bescheinigungen und

- fur werdende oder stillende Beschaftigte im Hinblick
auf bestimmte Arbeiten, Arbeitsformen und
Arbeitszeiten.

FUhrt ein solches Beschaftigungsverbot zur Minderung
oder zum Wegfall des Arbeitsentgelts, zahlt der Arbeit-
geber den Ausgleich bis zum vollen durchschnittlichen
Arbeitsentgelt.’’

Die Arztin oder der Arzt muss auf Verlangen des Arbeit-
gebers mitteilen, aufgrund welcher tatsachlichen Ar-
beitsbedingungen das Beschaftigungsverbot ausge-
sprochen wurde.”® Der Begriff der AU ist fur Schwangere
so definiert, dass sie bereits dann arbeitsunfdhig sind,
wenn sie nicht in der Lage sind, leichte Arbeiten in ei-
nem zeitlichen Umfang von mindestens 15 Stunden wo-
chentlich auszuuben, ohne sich oder das ungeborene
Kind zu gefdhrden. Besteht ein Beschaftigungsverbot
nach dem MuSchG, liegt generell keine AU vor.

Treffen ein Beschaftigungsverbot und Kurzarbeit zu-
sammen, sind Leistungen nach dem MuSchG zu erbrin-
gen. Das heil3t, dass die Krankenkasse Mutterschafts-
geld zahlt. Der Arbeitgeber leistet fur dieselbe Zeit den
ergdinzenden Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bis zum
Erreichen des Nettoarbeitsentgelts.

8.5.4 Erstattungsverfahren

Das infolge Krankheit beziehungsweise Mutterschaft
fortgezahlte Arbeitsentgelt erstattet die Krankenkasse
dem Arbeitgeber auf Antrag.

Unseren Fristenrech-
ner finden Sie online.

Mehr dazu -


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1731056/?cHash=3f384bc17a67727590d2100a752e119c&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechner/fristenrechner/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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Die Antrage auf Erstattung sind durch gesicherte und
verschlusselte Datenubertragung aus systemunter-
suchten maschinellen Entgeltabrechnungsprogrammen
oder Ausfillhilfen (zum Beispiel das SV-Meldeportal) zu
ubermitteln. Die Erstattungsantrage werden der Daten-
annahmestelle der jeweils zustandigen Krankenkasse
ubermittelt, die die Dateien an die Krankenkasse wei-
terleitet. Ausnahme: Fur geringflugig Beschaftigte ist
die Minijob-Zentrale zustandig.

Vorgesehen sind Endabrechnungen oder Zwischenab-
rechnungen. Der Arbeitgeber kann wahlen, ob die Er-
stattung mittels Uberweisung, Gutschrift oder Verrech-
nung mit dem Beitragsnachweis erfolgen soll.

In aller Regel wird die Erstattung fur vergangene Zeit-
raume beantragt. Zulassig sind jedoch auch Erstat-
tungsantrage, die zukunftige Zeitraume umfassen. Vo-
raussetzung ist, dass das erstattungsfahige Entgelt bei
Antragstellung bereits abgerechnet und fur den laufen-
den Abrechnungsmonat gezahlt ist. Die AU oder das Be-
schaftigungsverbot mussen grundsatzlich fur die Dauer
des Erstattungszeitraums arztlich bescheinigt sein.

Im Datensatz wird unterschieden, ob es sich um einen
Antrag auf Erstattung von Krankheitsaufwendungen
(Abgabegrund 01), Arbeitgeberaufwendungen bei einem
Beschdftigungsverbot (Abgabegrund 02) oder bei Mut-
terschaftsaufwendungen (Abgabegrund 03) handelt.
Daruber hinaus gelten wie fur alle Verfahren die ,Ge-
meinsamen Grundsatze fur die Kommunikationsdaten”,
die die gleiche Ausgestaltung der technischen Kommu-
nikationswege einschlief3lich Vor- und Nachlaufsatz
regeln.
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Arbeitgeber erhalten im AAG-Verfahren immer eine
Ruckmeldung, wenn dem Antrag nach dem AAG voll-
stdndig (Status 1), teilweise (Status 2) oder nicht ent-
sprochen (Status 3) wird. 32 Abweichungsgriinde stehen
mit dem Datensatz Riickmeldung AAG (DSRA) und dem
Datenbaustein Rickmeldung AAG (DBRA) zur Verfi-
gung. AuBBerdem enthalt die Ruckmeldung die Daten-
bausteine Name (DBNA) und Ansprechpartner (DBAP).

8.6 Umlagen

Die Krankenkasse ist dazu verpflichtet, die Entgeltfort-
zahlungsversicherung kostendeckend durchzufuhren.
Durch Umlagen der beteiligten Unternehmen werden
die erforderlichen Mittel aufgebracht.>®

8.6.1 Umlagesatze
Entsprechend zu den beiden eigenstandigen Verfahren
gibt es unterschiedliche Umlagesadtze:

- U1 fur den Ausgleich von Aufwendungen durch die Ent-
geltfortzahlung bei Krankheit

- U2 fur den Ausgleich der Aufwendungen bei
Mutterschaft

8.6.2 Bemessungsgrundlagen

Die Umlage Ul wie auch die Umlage U2 werden nach
dem Bruttoarbeitsentgelt der Mitarbeitenden bemes-
sen. BeruUcksichtigt werden die Lohne und Gehdlter der
Beschaftigten sowie die Vergutungen der Auszubilden-
den.

Umlagen sind auch fur die Mitarbeitenden zu entrich-
ten, die den deutschen Rechtsvorschriften uber soziale
Sicherheit unterliegen. Damit hat zum Beispiel ein Ar-
beitgeber (Spediteur) mit Betriebssitz in Dédnemark fir

Fiir die Erstattung der
Aufwendungen bei
Krankheit (U1) bieten
die AOKs differen-
zierte Umlage- und
Erstattungssatze an.
So kann jedes an der
Entgeltfortzahlungs-
versicherung teilneh-
mende Unternehmen
einen Erstattungssatz
entsprechend den be-
trieblichen Erforder-
nissen maBgeschnei-
dert wahlen.


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1025018/?cHash=f1b55527595bafb18afae95683187b00&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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die von ihm uUberwiegend in Deutschland beschaftigten
Berufskraftfahrenden, die in Deutschland wohnen und
fur die die Rechtsvorschriften des Wohnstaats gelten,
neben den Gesamtsozialversicherungsbeitragen Umla-
gen nach dem AAG zu entrichten. Die Krankheits- oder
Mutterschaftsaufwendungen sind fur die Beschaftigten
erstattungsfahig.

Fur die Umlageberechnung Ul und U2 ist das Arbeits-
entgelt im Sinne der Sozialversicherung — hochstens bis
zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversiche-
rung - mafBgebend. Umlagebetrage werden generell nur
vom laufenden Arbeitsentgelt berechnet. Aus Einmal-
zahlungen - auch in Fallen der ,Marzklausel” - werden
dagegen keine Umlagebetrage erhoben. Wird allerdings
laufendes Arbeitsentgelt nach der Vereinfachungsregel
wie einmalig gezahltes Arbeitsentgelt abgerechnet, wie
es zum Beispiel bei angesparten Mehrarbeitsvergutun-
gen sein kann, sind davon die Umlagen abzufuhren. Da-
mit ist eine von der Rentenversicherung abweichende
Bemessungsgrundlage heranzuziehen, wenn im Bemes-
sungszeitraum bereits Beitrage zur Renten- und Arbeits-
losenversicherung aus einmalig gezahltem Arbeitsent-
gelt entrichtet wurden.

Fiktive Arbeitsentgelte bleiben bei der Beitragsbemes-
sung der Umlagen Ul und U2 unberucksichtigt. Die Um-
lage wird zum Beispiel fur Beschaftigte, die Kurzarbei-
tergeld beziehen, nur vom tatsachlich erzielten Arbeits-
entgelt berechnet.

Bei geringfugig Beschaftigten, die rentenversicherungs-
pflichtig sind, wird die Mindestbemessungsgrundlage in
der Rentenversicherung nicht berucksichtigt. Auch hier
werden die Umlagen nur aus dem tatsdachlich erzielten
Entgelt erhoben.

Durch Satzungsrege-
lung ist es in der U1
zulassig, die erstat-
tungsfdhigen Auf-
wendungen auf einen
Betrag bis zur Hohe
der in der Rentenver-
sicherung geltenden
Beitragsbemessungs-
grenze (BBG) zu be-
schranken.

Fiir Entgelte im Uber-
gangsbereich zahlt
die reduzierte bei-
tragspflichtige Ein-
nahme.


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1025018/?cHash=f1b55527595bafb18afae95683187b00&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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Umlagepflichtig in der Ul sind auch die Entgelte von
Personen, die ein freiwilliges Praktikum oder ein im Rah-
men der Hochschulausbildung vorgeschriebenes be-
triebliches Praktikum ableisten. Praktika im Rahmen ei-
nes praxisintegrierten dualen Studiums oder als Teil des
Studiums (zum Beispiel das praktische Jahr im Rahmen
der drztlichen Ausbildung) begriinden keine Umlage-
pflicht.

Nicht umlagepflichtig im Verfahren Ul sind die Arbeits-

entgelte von Personen, deren Beschaftigungsverhaltnis
nicht langer als vier Wochen dauert und bei denen we-

gen der Wartezeit nach 83 Abs. 3 EntgFG kein Anspruch
auf Entgeltfortzahlung bestehen kann.

Fur die Entgelte von Personen, die bei der Ermittlung der
Grenze von 30 Beschaftigten fur die Teilnahme an der

U1l ausgeschlossen sind (»8.2.4), werden keine Umlagen
zur Ul erhoben. Eine Ausnahme gilt fur Auszubildende,
schwerbehinderte Menschen, Heimarbeiter mit tarifver-
traglichen Anspruchen auf Entgeltfortzahlung bei Krank-
heit und fur freigestellte Beschaftigte.

In der U2 werden Umlagen fur alle Beschaftigten und
die Auszubildenden entrichtet. Ausgenommen davon
sind Verbeamtete, Richterinnen und Richter, Soldatin-
nen und Soldaten auf Zeit und Berufssoldatinnen und
-soldaten mit Anspruch auf Beihilfe oder freie Heilfur-
sorge. Fur die bei der Feststellung der Teilnahme an der
U1l ausgeschlossenen Personen (»8.2.4) werden eben-
falls keine Umlagen zur U2 abgefuhrt. Eine Ausnahme
bilden Auszubildende, schwerbehinderte Menschen,
Freiwilligendienstleistende, Heimarbeiter, freigestellte
Beschaftigte und GmbH-Geschaftsfuhrer, sofern sie als
Fremdgeschaftsfuhrer oder Minderheiten-Gesellschaf-
ter-Geschaftsfuhrer Beschaftigte sind.

Beschaftigungsver-
haltnisse von bis zu

vier Wochen sind vom
Umlageverfahren Ul
ausgeschlossen.


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1033174/?cHash=394839c4088c10c7c8a6ee4eaa924adf&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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Bei Arbeitsentgelten im Ubergangsbereich werden Um-
lagebetrage aus dem reduzierten Arbeitsentgelt
berechnet.

8.6.3 Nachweis und Zahlung

Die Umlagebetrdge werden zusammen mit den Sozial-
versicherungsbeitragen in die per Datenubertragung zu
ubermittelnden Beitragsnachweise eingetragen und
gezahlt.

Fur geringfugig Beschaftigte fuhrt die Minijob-Zentrale
auch die Entgeltfortzahlungsversicherung durch. Umla-
gebetrage fur diese Personen werden deshalb in den
entsprechenden ,gesonderten” Beitragsnachweis einge-
tragen und gezahlt. Fur geringfugig Beschaftigte in Pri-
vathaushalten bucht die Minijob-Zentrale anhand des
vorliegenden Haushaltsschecks neben den pauschalen
Beitragen, den Beitragen zur Unfallversicherung und der
Pauschsteuer auch die Umlagebetrage fur die Entgelt-
fortzahlungsversicherung vom Konto des jeweiligen
Haushalts ab (fir die Monate Januar bis Juni am 31. Juli;
fur die Monate Juli bis Dezember am 31. Januar).

8.7 Erstattung bei Spende von Organen, Gewe-
ben oder Blut

Wird Beschaftigten Entgeltfortzahlung aufgrund einer
Lebendspende gewdhrt, hat der Arbeitgeber einen An-
spruch auf Erstattung des fortgezahlten Arbeitsent-
gelts einschlieB3lich der darauf entfallenden Beitrage
zur Sozialversicherung sowie zur betrieblichen Alters-
und Hinterbliebenenversorgung.®®

Fur die Erstattung ist die Krankenkasse zustdndig, die
die Kosten fur die Krankenbehandlung der empfangen-
den Person tragt. Ist diese bei einem privaten Kranken-

Der Arbeitgeber zahlt
Umlagebetrage vom
rentenversicherungs-
pflichtigen Entgelt
der Beschdaftigten und
fuhrt sie zusammen
mit den Gesamtsozi-
alversicherungsbei-
tragen an die Kran-
kenkasse ab.
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versicherungsunternehmen im Rahmen einer Kranken-
vollversicherung abgesichert, Ubernimmt das private
Krankenversicherungsunternehmen die Kostenerstat-
tung fur das fortgezahlte Arbeitsentgelt in Hohe des ta-
riflichen Erstattungssatzes.

Grundlage fur den Erstattungsanspruch des Arbeitge-
bers ist ausschlieBlich das EntgFG. Der Erstattungsan-
spruch besteht daher au3erhalb der Umlageversiche-
rung fur Entgeltfortzahlung bei AU Ul und wird nicht
aus Mitteln der Umlageversicherung finanziert.

Zusammenfassung -

Weitere Details zur
Entgeltfortzahlung
und zum Ausgleichs-
verfahren finden Sie
im AOK-Arbeit-
geberportal.

Mehr dazu -


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1033172/?cHash=45d386761e60f9989663843b9ba5efaa&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/entgeltfortzahlung-und-ausgleichsverfahren/ueberblick-entgeltfortzahlung-und-ausgleichsverfahren/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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9.4 Krankheit eines Kindes —
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9.1 Leistung der Krankenkasse

Beschaftigte haben neben dem Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung aus den gleichen Grunden einen Anspruch
auf Krankengeld, wenn sie gesetzlich krankenversichert
sind.®’ Den Anspruch haben sowohl versicherungspflich-
tig Beschaftigte als auch krankenversicherungsfreie
Beschaftigte, die freiwillig bei einer gesetzlichen Kran-
kenkasse versichert sind.

Krankengeld wird regelmafRig nach der Entgeltfortzah-
lung geleistet. Es schlief3t sich unmittelbar an und ist
unabhdngig davon, ob der Arbeitgeber fur sechs Wo-
chen oder fur einen kurzeren Zeitraum Entgeltfortzah-
lung geleistet hat. Zum Beispiel, weil Vorerkrankungs-
zeiten angerechnet wurden. Die Krankenkasse tritt
auch mit Krankengeld ein, wenn der Arbeitgeber zu
Recht (zum Beispiel wdhrend der Wartezeit) oder zu Un-
recht (zum Beispiel, weil er irrtiimlich von einer selbst
verschuldeten AU ausgegangen ist) die Entgeltfortzah-
lung verweigert.®?

Das Krankengeld wird aus dem kalendertaglichen Re-
gelentgelt des letzten betrieblichen Abrechnungszeit-
raums berechnet.®® Beitragspflichtige Einmalzahlungen
des letzten Jahres werden bericksichtigt (kumuliertes
Regelentgelt). Das Krankengeld betrdgt 70 Prozent des
Regelentgelts, darf aber 90 Prozent des Nettoarbeits-
entgelts (einschlieBlich eines Anteils aus Einmalzah-
lungen) nicht Uberschreiten. Wenn Einmalzahlungen be-
rucksichtigt werden, ist ein weiterer Vergleich mit dem
kalendertaglichen Nettoarbeitsentgelt aus laufenden
Bezugen erforderlich. Dieser Wert darf nicht uberschrit-
ten werden. Das Ergebnis ist das Bruttokrankengeld,
also der Zahlbetrag des Krankengelds. (Beispiel 19)

Gesetzlich kranken-
versicherte Beschaf-
tigte haben nach Ab-
lauf der Entgeltfort-
zahlung Anspruch auf
Krankengeld, wenn
die AU langer an-
dauert.

Zum Beispiel -
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Vom Bruttokrankengeld werden Beitrage zur Pflege-,
Renten- und Arbeitslosenversicherung gezahlt. Soweit
sie auf den Zahlbetrag des Krankengelds entfallen, sind
sie halftig von den Krankenkassen der Versicherten zu
tragen (Ausnahme: Beitragszuschlag fur Kinderlose in
der Pflegeversicherung).

Das Krankengeld wird fur jeden Kalendertag ausge-
zahlt - bei vollstandig belegten Kalendermonaten fur
hochstens 30 Tage. Ein Jahr nach dem Entgeltabrech-
nungszeitraum wird das Krankengeld an die Entwick-
lung der Lohne und Gehalter angepasst. Es wird fur
langstens 78 Wochen gezahlt. Die Zeit der Entgeltfort-
zahlung wird darauf angerechnet.

9.2 Arbeitgeberzuschuss

Ein Arbeitgeberzuschuss zum Krankengeld wird ange- Arbeitgeber kénnen
rechnet, wenn es sich um beitragspflichtiges Arbeits- zum Ausgleich der Dif-
entgelt handelt.** Davon ist auszugehen, wenn die Leis- ferenz zwischen Ent-
tung des Arbeitgebers zusammen mit dem Kranken- gelt und Krankengeld
geld das monatliche Nettoarbeitsentgelt um mehr als einen Zuschuss

50 Euro ubersteigt. Dazu wird das Nettoarbeitsentgelt leisten.

mit dem Nettokrankengeld verglichen. Wird die Grenze

von 50 Euro uberschritten, ist der Teil der Arbeitgeber-

leistung auf das Krankengeld anzurechnen, der zusam-

men mit dem Nettokrankengeld das Vergleichsnettoar- Zum Beispiel >
beitsentgelt Uberschreitet. (Beispiel 20)

Das kalendertagliche Nettoarbeitsentgelt wird um den
Nettobetrag der kalendertaglichen beitragspflichtigen
Arbeitgeberleistung gekurzt.
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Krankengeld

9.3 Datenaustausch Entgeltersatzleistungen

Sobald fur einen Arbeitgeber ersichtlich ist, dass fur
weiterhin arbeitsunfahig erkrankte Beschaftigte der
Entgeltfortzahlungsanspruch endet, lost der Arbeitge-
ber einen Datensatz an die Krankenkasse aus. Er ent-
halt die fur die Berechnung des Krankengelds notwendi-
gen Daten. Dazu gehoren auch Arbeitgeberleistungen
wdhrend des Krankengeldbezugs (zum Beispiel Zu-
schuss zum Krankengeld, Sachbezige).

Anfragen des Arbeitgebers zu anrechenbaren Vorer-
krankungen (Entgeltfortzahlung) werden ebenfalls tUber
den Datenaustausch Entgeltersatzleistungen (DTA EEL)
gestellt. Die notwendige Ruckmeldung der Kranken-
kasse erfolgt ebenfalls maschinell. Die Anfrage des Ar-
beitgebers ist unter den folgenden Voraussetzungen
zuldassig:

- Fur die aktuelle AU liegt ein Nachweis vor.

- In den letzten sechs Monaten vor Beginn der aktuellen
AU liegt mindestens eine bescheinigte Vorerkrankung.

- Die Summe der Zeiten der anzufragenden AUs betragt
mindestens 30 Tage.

Die Krankenkasse der oder des Beschaftigten pruft die
Anfrage des Arbeitgebers und informiert automatisch,
sobald alle erforderlichen Bescheinigungen der AU ein-
gegangen und Riickfragen an den Arzt oder die Arztin
beantwortet sind. Die Krankenkasse meldet die Ergeb-
nisse Uber den DTA EEL zuruck. Anrechenbare Vorer-
krankungen werden entsprechend gekennzeichnet. Im
systemgepruften Entgeltabrechnungsprogramm des
Arbeitgebers oder in der maschinellen Ausfullhilfe wird
das Kennzeichen in Klartext ubersetzt. Die Kranken-
kasse teilt automatisch mit, wann der Krankengeld-
bezug endet. Hierbei wird durch entsprechende

Ziel der Verfahrens-
beschreibung zum
DTA EEL nach §107
SGB IV ist, detaillierte
Beschreibungen und
Informationen zu den
einzelnen Feldern zur
Verfiigung zu stellen,
um Softwarehauser
und Arbeitgeber bei
der Einrichtung und
dem laufenden Be-
trieb des Verfahrens
zu unterstiitzen.

Seit dem 1. Januar
2026 erhalten Arbeit-
geber eine automati-
sche Meldung mit dem
Abgabegrund , 62",
wenn die Kranken-
geldzahlung fiir Be-
schaftigte endet.


https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1763234/?cHash=a19e4b2a54cb3840572d613ec730e2b2&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1763234/?cHash=a19e4b2a54cb3840572d613ec730e2b2&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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Verschlusselungen unterschieden, ob die Zahlung we-
gen eingetretener Arbeitsfahigkeit oder der erreichten
Hochstbezugsdauer (Aussteuerung) eingestellt wird.

Zahlt der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Krankengeld
oder gewdhrt er geldwerte Vorteile (zum Beispiel einen
Firmenwagen), ibermittelt die Krankenkasse dem Ar-
beitgeber alle notwendigen Angaben zur Berechnung
des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts.

Die Datenannahmestellen der gesetzlichen Kranken-
kassen fungieren beim DTA EEL als Annahme- und Wei-
terleitungsstellen. Der Arbeitgeber ubermittelt die Da-
ten an die Datenannahmestelle der Krankenkasse, bei
der die oder der Beschaftigte gesetzlich krankenversi-
chert ist. Wenn keine Mitgliedschaft bei einer gesetzli-
chen Krankenkasse besteht (zum Beispiel bei privat
Versicherten), wahlt der Arbeitgeber fir die Meldung
eine beliebige Datenannahmestelle einer gesetzlichen
Krankenkasse.

Die Datenannahmestelle der Krankenkasse bestatigt
dem Absender die Datenlieferung und pruft die Daten
auf Plausibilitat. Der Arbeitgeber erhalt eine Verarbei-
tungsbestatigung mit dem Ergebnis der Plausibilitats-
prufung. Der Absender der Datei kann durch entspre-
chende Kennzeichnung im Datensatz auf eine positive
Verarbeitungsmeldung verzichten, nicht aber auf die
Ruckmeldung einer negativen Verarbeitungsbestati-

gung.

Damit die Ruckmeldungen der Krankenkasse, die eben-
falls uber die Datenannahmestelle laufen und regel-
mafig vom Arbeitgeber abzurufen sind, stets richtig ad-
ressiert sind, werden Veranderungen der Adressierung
des Arbeitgebers der Datenannahmestelle Uber einen
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speziellen Abgabegrund gemeldet. So kann der Arbeit-
geber wahrend der Krankengeldzahlung an Beschaf-
tigte relevante Angaben dndern, wie beispielsweise die
Beauftragung einer Steuerberatung oder eines Lohn-
buros.

9.4 Krankheit eines Kindes

Berufstatige Elternteile oder Alleinerziehende kdnnen
zu Hause bleiben, wenn ihr Kind krank ist und keine an-
dere Person im Haushalt lebt, die das Kind betreuen
kann. Die Dauer einer bezahlten Freistellung von der Ar-
beit richtet sich im Einzelfall nach den Umstanden. Die-
ser gesetzliche Anspruch auf bezahlte Freistellung kann
aber durch arbeitsvertragliche Regelungen, durch eine
Betriebsvereinbarung oder durch einen Tarifvertrag aus-
geschlossen werden. In der Praxis wird von dieser Mog-
lichkeit sehr haufig Gebrauch gemacht; es besteht also
regelmafig kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung,
wenn berufstatige Elternteile oder Alleinerziehende zu
Hause bleiben, weil ihr Kind krank ist. In diesen Fallen
springt aber die Krankenkasse ein und zahlt unter be-
stimmten Voraussetzungen Krankengeld.

Der gesetzliche Anspruch auf Kinderkrankengeld wurde
zum 1. Januar 2024 neu geregelt und gilt auch fur das
Jahr 2026:

- Von regular zehn ist der Anspruch auf 15 Arbeitstage
je gesetzlich versicherten Elternteil pro Kind im Kalen-
derjahr gestiegen.

- Die Gesamtzahl der Anspruchstage ist von 25 auf
35 Tage im Kalenderjahr gestiegen.

- Fur Alleinerziehende ist der reguldre Anspruch von
20 auf 30 Arbeitstage pro Kind gestiegen. Maximal
haben sie einen Anspruch auf 70 Arbeitstage im Ka-
lenderjahr.

Nahere Informationen
zum DTA EEL finden
Sie im AOK-Arbeit-
geberportal.

Mehr dazu -

Das Rundschreiben
zum Kinderkranken-
geld finden Sie in der
Rechtsdatenbank des
AOK-Arbeitgeberpor-
tals.

Mehrdazu -


https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/entgeltfortzahlung-und-ausgleichsverfahren/datenaustausch-bei-entgeltersatzleistungen/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/rechtsdatenbank/details/dokument/1952192/?tx_aokbrechtsdatenbank_detailsite%5BisDocument%5D=0&tx_aokbrechtsdatenbank_detailsite%5Btopic%5D=4&cHash=a5acc99af495aabe29c5922d0dd092cc&cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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Mitaufnahme bei Krankenhausaufenthalt

Das Kinderkrankengeld gibt es auch bei einer medizi-
nisch notwendigen Mitaufnahme eines Elternteils ins
Krankenhaus. Voraussetzung ist, dass das Kind das
zwolfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Eine Bestatigung der stationdren Einrichtung zur medi-
zinischen Notwendigkeit der Mitaufnahme ist nur bei
Kindern zwischen neun und elf Jahren notwendig. Bei
Kindern bis zur Vollendung des neunten Lebensjahres
gilt die Mitaufnahme eines Elternteils von vornherein
als medizinisch notwendig, sodass in diesem Fall eine
Bescheinigung entfallt. Fur die Begleitung von Kindern
zwischen null und acht Jahren genugt eine Bescheini-
gung der stationdaren Einrichtung Uber die Dauer der
Mitaufnahme. Als stationare Mitaufnahme gilt hierbei
die Begleitung im Krankenhaus sowie zu Vorsorge- oder
RehabilitationsmalBnahmen.

Das Kinderkrankengeld wird bei stationarer Mitauf-
nahme ebenfalls auf Basis des ausgefallenen Arbeits-
entgelts berechnet. Dieses ist wie beim normalen
Kinderkrankengeld Uber den DTA EEL an die jeweilige
Krankenkasse zu ubermitteln. Arbeitgeber sollten Zei-
ten der hauslichen Betreuung und der stationaren Be-
gleitung eines Kindes separat an die Krankenkasse
ubermitteln. Ansonsten konnte es in der Praxis zu Nach-
fragen kommen. Denn Krankenkassen mussen die
Hochstanspruchsdauer fur das Kinderkrankengeld pru-
fen, die fur die hausliche Betreuung begrenzt ist.

Die Dauer des Kinderkrankengelds bei stationarer Mit-
aufnahme und damit auch der gesetzlich legitimierte
Freistellungsanspruch gegenuber dem Arbeitgeber ist
zeitlich unbegrenzt. Der Anspruch ist lediglich auf die
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Dauer des Aufenthalts beziehungsweise der medizinisch Ubrigens: Eine tele-
notwendigen Begleitung begrenzt und wird nicht auf fonische Krankschrei-
den Kinderkrankengeldanspruch fur die hausliche Be- bung ist auch bei Er-
treuung angerechnet. krankung eines Kin-

des fur maximal funf

Tage moglich. Vo-
Zusammenfassung - raussetzung dafiir ist,
dass das erkrankte
Kind der arztlichen
Praxis bekannt ist
und nur leichte Krank-
heitssymptome vor-

liegen.
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Jetzt
informieren

Kennen Sie schon die
Online-Seminare der AOK?



https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/seminare/seminarsuche/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper

Online-Seminare
Termine 2026

Februar @

- Ende von Beschaftigungen Wollen Sie regelmanig
uber aktuelle Themen
der Sozialversicherung
Méirz oder der Betrieblichen
Gesundheitsforderung
informiert werden?

. Zusammenarbeit der Generationen

- Saisonkrafte in der SV

April Mehr dazu -

- Personaleinsatz bei anderen Arbeitgebern

Mai O

- Mehr Wertschatzung fur Basisarbeitende d

- Entgeltabrech : Praxisti
ntgeltabrechnung: Fraxistipps Haben Sie ein ganz

konkretes sozialver-

A sicherungsrechtli-

- Probearbeit und Praktikum ches Anliegen oder

- Digital gewandt = kompetent? eine spezielle Frage
und suchen individu-

September ellen Rat?

- Pflege und Beruf vereinbaren

Mehr dazu -

November

- Trends & Tipps 2027 7|

Bei aktuellen Entwicklungen werden Seminarthemen angepasst.
Brauchen Sie schnell

und umfassend Infor-
mationen zu Fragen der
Sozialversicherung oder
zur Betrieblichen

Gesundheitsforderung?

Mehr dazu -
AOK. Die Gesundheitskasse.



https://www.aok.de/fk/newsletter/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
https://www.aok.de/fk/tools/weitere-inhalte/expertenforum/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
https://www.aok.de/fk/?cid=sv-entgeltfortzahlung-e-paper
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Anhang

Abkurzungen

Abkurzungen

AAG Aufwendungsausgleichsgesetz

AltTZG Altersteilzeitgesetz

AU Arbeitsunfahigkeit

AU-Richtlinie Arbeitsunfahigkeits-Richtlinie

BA Bundesagentur fur Arbeit

BAG Bundesarbeitsgericht

bAV Betriebliche Altersversorgung

BetrVG Betriebsverfassungsgesetz

BGB Burgerliches Gesetzbuch

DTA EEL Datenaustausch Entgeltersatzleistungen

DVKA Deutsche Verbindungsstelle
Krankenversicherung - Ausland

eAU elektronische Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung

EntgFG Entgeltfortzahlungsgesetz

EU Europdische Union

EWR Europdischer Wirtschaftsraum

GKV-SpiBu Spitzenverband Bund der gesetzlichen Krankenkassen

HAG Heimarbeitsgesetz

MD Medizinischer Dienst

MuSchG Mutterschutzgesetz

NachwG Nachweisgesetz

NATO North Atlantic Treaty Organization

SGB IV Viertes Buch Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften
fur die Sozialversicherung

SGBV Finftes Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung

SGB IX Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen

SGB X Zehntes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und
Sozialdatenschutz

SvEV Sozialversicherungsentgeltverordnung

VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Lander

ZVK Zusatzversorgungskasse
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Rechtsquellen und Fundstellen

Rechtsquellen und Fundstellen

v Mit einem Klick auf die FuBnote kommen Sie zur entsprechenden Textstelle zuruck.

‘ 83 Abs.1Satz 1 EntgFG

2 88SGBIV

® 844 Abs.2 Satz1Nr.3SGBV

* 810 Abs. 4 EntgFG

> 812 EntgFG

¢ 8115 Abs.1SGB X

7 §2 Abs.1Satz 1 NachwG

8  BAG-Urteil vom 28.1.2004 - 5 AZR 58/03
®  BAG-Urteil vom 18.3.2015 - 10 AZR 99/14
' BAG-Urteil vom 26.10.2016 - 5 AZR 167/16
" 83a Abs.1Satz1EntgFG

2 89 Abs.1Satz 1 EntgFG

¥ BAG-Urteil vom 25.5.2016 - 5 AZR 298/15
' 8616 Satz 1 BGB oder ggf. Tarifvertrag

> 83 Abs.1Satz 1 EntgFG

e BAG-Urteil vom 11.12.2019 - 5 AZR 505/18
7 BAG-Urteil vom 23.1.2008 - 5 AZR 393/07
'8 §3 Abs.1Satz 2 EntgFG

9 89 Abs.1EntgFG

20 83 Abs.1Satz 2 Nr.1 EntgFG

2l BAG-Urteil vom 13.7.2005 - 5 AZR 389/04
22 83 Abs.1Satz 2 Nr. 2 EntgFG

2 84 Abs. 3 EntgFG

24 84 Abs. 1bis 3 EntgFG, BAG-Urteil vom 1.12.2004 - 5 AZR 68/04
2 84 Abs.la Satz 1 EntgFG

26 BAG-Urteil vom 14.8.1985 - 5 AZR 384/84
27 BAG-Urteil vom 26.2.2003 - 5 AZR 162/02
2% 8§40 EntgFG

2 85 Abs.1Satz 1 EntgFG

0 8§87 Abs.1Nr.1EntgFG

3 84 Abs.1Satz 2 AU-Richtlinie

32 8295 Abs.1Satz1Nr.1,Satz 10 SGB V

3 8109 bzw. 125 SGB IV

3 849 Abs.1Nr.5SGB VvV
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Anhang
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Rechtsquellen und Fundstellen

v Mit einem Klick auf die FuBnote kommen Sie zur entsprechenden Textstelle zuruck.

% 8§46 Satz1SGBV

% 8§46 Satz2SGBV

% 846 Satz3SGBV

% §275 Abs.1Nr.3SGBV

¥ §5 Abs. 2 EntgFG

40 Verordnung (EG) Nr. 883/2004

4 88 EntgFG

42 §8 Abs.1Satz 2 EntgFG

4 §6 Abs.1und 2 EntgFG

4 87 Abs.1Nr.2 EntgFG

% §2 Abs.1Satz 3 AAG

“¢  Grundsatzliche Hinweise Ausgleichsverfahren der Arbeitgeberaufwendungen
bei Arbeitsunfdhigkeit (U1-Verfahren) und Mutterschaftsleistungen (U2-Verfah-
ren) vom 19.11.2019

4 81 Abs. 2 AAG

48 81 Abs.1i.V.m.§3 Abs.1Satz 2 AAG

4% 83 Abs.1AAG

°0 81 Abs.1AAG

°1 85 AAG

2 81 Abs.2 AAG

% §24iSGBV

> §19 Abs. 2 MuSchG

> §20 MuSchG

°¢  §3 Abs. 1 MuSchG

> §18 MuSchG

°6  BAG-Urteil vom 7.11.2007 - 5 AZR 883/06

87 AAG

°©  §3a Abs. 2 EntgFG

© 844 Abs.1SGBV

®2 §115SGB X

©3 8§47 Abs.1SGBV

¢4 §23c Abs.1SGB IV

1l
/\



Alle Zusammenfassungen,
Grafiken und Tabellen

— < D




Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Rechtliche Bestimmungen

Zusammenfassung

Rechtliche Bestimmungen

- Das Entgeltfortzahlungsgesetz regelt die Anspruche der Beschaftigten auf
Fortzahlung ihres Entgelts bei AU. Beschaftigte, die arbeitsunfahig erkran-
ken, haben gegenuber ihrem Arbeitgeber einen Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung bis zur Dauer von sechs Wochen.

- Fast alle Beschaftigten haben Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Dieser An-
spruch darf nicht eingeschrankt werden.

- Leistet der Arbeitgeber unberechtigt keine Entgeltfortzahlung, springt zu-
nachst die Krankenkasse ein und zahlt Krankengeld.

Zuruck zum Inhalt >
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Anspruchsvoraussetzungen

Zusammenfassung

Anspruchsvoraussetzungen

- Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht bei:
- Unverschuldeter AU
- Schwangerschaftsabbruch
- Sterilisation
- Organ-, Gewebe- oder Blutspende
— Medizinischen MaBnahmen zur Vorsorge oder Rehabilitation

- In einem neuen Arbeitsverhdltnis entsteht ein Anspruch auf
Entgeltfortzahlung erst nach einer Wartezeit von vier Wochen.

Zuruck zum Inhalt >
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Dauer der Entgeltfortzahlung

Zusammenfassung

Dauer der Entgeltfortzahlung

- Dauer des Entgeltfortzahlungsanspruchs: Haben Beschaftigte am Tag des
Beginns der AU noch gearbeitet, beginnt der sechswochige Anspruch auf
Entgeltfortzahlung erst mit dem nachsten Tag.

- Verschiedene Krankheiten: Bei Beginn einer AU wegen einer anderen Krank-
heit entsteht ein neuer sechswochiger Entgeltfortzahlungsanspruch.

- Der Entgeltfortzahlungsanspruch von sechs Wochen verlangert sich nicht,
wenn eine neue Krankheit hinzutritt.

- Nach Ablauf eines Sechs- beziehungsweise Zwolf-Monats-Zeitraums kann
ein neuer sechswochiger Anspruch entstehen.

- Kurzarbeit: Bei Arbeitsausfall durch Kurzarbeit oder Saison-Kurzarbeit min-
dert sich der Entgeltfortzahlungsanspruch entsprechend.

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Hohe der Entgeltfortzahlung

Zusammenfassung

Hohe der Entgeltfortzahlung

- Die Entgeltfortzahlung besteht fur langstens sechs Wochen in Hohe der Ver-
gutung, die Beschaftigte in dieser Zeit erzielt hatten, wenn sie arbeitsfahig
geblieben waren.

- Wadhrend der AU eingetretene Veranderungen wirken sich auf die Hohe der
Entgeltfortzahlung aus, zum Beispiel eine Verkirzung der Arbeitszeit (auch
Kurzarbeit oder Saison-Kurzarbeit) oder eine Erh6hung des Arbeitsentgelts.

- Fortzuzahlen ist das Arbeitsentgelt oder die Ausbildungsvergutung inklusive
aller Zuschlage wie fur Sonn-, Feiertags- oder Nachtarbeit und Zuwendun-
gen fur eine Altersversorgung, die die Beschaftigten in der fur sie maf3geben-
den regelmafigen Arbeitszeit erzielt hatten.

- Nicht beriicksichtigt werden Uberstundenvergiitungen oder Aufwendungs-
ersatz wie Fahrkostenerstattungen.

Zuruck zum Inhalt =
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Anzeige, Nachweis und Begutachtung

Zusammenfassung

Anzeige, Nachweis und Begutachtung

- Unternehmen rufen die AU-Zeiten elektronisch bei der Krankenkasse der je-
weiligen Beschaftigten ab. Die Verpflichtung, den Arbeitgeber unverzuglich
uber eine AU zu informieren, besteht weiterhin.

- Um feststellen zu lassen, ob bei wiederholter AU einer oder eines Beschaftig-
ten Vorerkrankungen anrechenbar sind, stellt der Arbeitgeber uber sein Ent-
geltabrechnungsprogramm oder das SV-Meldeportal eine
Vorerkrankungsanfrage.

- Die Krankenkasse kann ein Gutachten des MD anfordern, um den Behand-
lungserfolg zu sichern oder Zweifel an der AU zu beseitigen.

- Im Ausland eingetretene AUs sind nachzuweisen. Der Nachweis muss den in-
léndischen Anforderungen entsprechen. Eine elektronische Ubermittlung fin-
det nicht statt.

Zuruck zum Inhalt =
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Ende des Arbeitsverhdltnisses

Zusammenfassung

Ende des Arbeitsverhaltnisses

- Endet das Arbeitsverhdaltnis, erlischt auch der Anspruch auf Fortzahlung
des Arbeitsentgelts.

- Wird Beschaftigten aufgrund ihrer AU gekundigt, bleibt der Anspruch
bestehen.

Zuruck zum Inhalt >
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Schadenersatz

Zusammenfassung

Schadenersatz

- Bei einem Verschulden Dritter an der AU kann der Arbeitgeber Schadener-
satzanspruche geltend machen. Betroffene Beschaftigte mussen dazu alle
erforderlichen Angaben machen.

Zuruck zum Inhalt >
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Entgeltfortzahlungsversicherung

Zusammenfassung

Entgeltfortzahlungsversicherung

- Durch die Entgeltfortzahlungsversicherung werden die wirtschaftlichen Risi-
ken im Krankheitsfall fur Klein- und Mittelbetriebe gemindert.

- Aufwendungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft der Beschaftigten
werden grundsatzlich allen Arbeitgebern erstattet.

- Zur Finanzierung zahlen die Arbeitgeber Umlagen, die nach den Entgelten
der Beschaftigten bemessen und zusammen mit den Gesamtsozialversiche-
rungsbeitragen an die Krankenkassen gezahlt werden.

- Erstattungsantrage werden im maschinellen Verfahren gestellt.

- Es gibt differenzierte Umlage- und Erstattungssatze fur die Erstattung der
Aufwendungen bei Krankheit.

Zuruck zum Inhalt >
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Krankengeld

Zusammenfassung

Krankengeld

- Krankengeld wird von der Krankenkasse gezahlt, wenn der Arbeitgeber keine
Entgeltfortzahlung leistet oder der Anspruch darauf erschopft ist.

- Die Krankenkasse kann die AU durch den Medizinischen Dienst begutachten
lassen (insbesondere bei Zweifeln an der AU).

- Das Krankengeld wird aus dem Arbeitsentgelt des letzten Abrechnungszeit-
raums ermittelt und hochstens bis zum laufenden Nettoarbeitsentgelt
geleistet.

- Vom Krankengeld sind Beitrage zur Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung zu entrichten, die sich die Krankenkasse und der Versicherte grund-
satzlich teilen.

- Ein Arbeitgeberzuschuss zum Krankengeld ist beitragsfrei, wenn die Brutto-

leistung zusammen mit dem Krankengeld das Nettoarbeitsentgelt um nicht
mehr als 50 Euro Uberschreitet.

Zuruck zum Inhalt =
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Anspruchsvoraussetzungen

Wartezeit bei neuen
Arbeitsverhaltnissen

Beispiel 1

Arbeitsvertrag am 10.6.

Arbeitsverhaltnis ab 1.7.

Wartezeit 1.7. bis 28.7.

Arbeitsunfahigkeit 11.7. bis 2.10.

Krankengeld* 11.7. bis 28.7.

Entgeltfortzahlung 29.7. bis 8.9.

Krankengeld 9.9. bis 2.10.

*Der Anspruch auf Krankengeld ist gegeben.

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Anspruchsvoraussetzungen

Wartezeit bei neuen
Arbeitsverhaltnissen

Beispiel 2

Arbeitsvertrag am 10.6.

Vereinbarte Arbeitsaufnahme am 1.7.

Arbeitsunfahigkeit 24.6. bis 26.8. 64 Tage

Entgeltfortzahlung 29.7. bis 26.8. 29 Tage

Zuruck zum Inhalt >



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Dauer der Entgeltfortzahlung

Hinzutritt einer anderen
Krankheit

Beispiel 3

Arbeitsunfahigkeit

Krankheit A 23.6. bis 15.7.2026 23 Tage

Krankheit A/B 15.7. bis 21.7.2026 7 Tage

Krankheit B 22.7. bis 12.8.2026 22 Tage

Entgeltfortzahlung

Krankheit A/B 23.6. bis 3.8.2026

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Dauer der Entgeltfortzahlung

Hinzutritt einer anderen
Krankheit

Beispiel 4

Arbeitsunfahigkeit

Krankheit A 4.8. bis 23.9.2026 51 Tage

Krankheit B 29.9. bis 17.11.2026 50 Tage

Entgeltfortzahlung

Krankheit A 4.8. bis 14.9.2026

Krankheit B 29.9. bis 9.11.2026

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Dauer der Entgeltfortzahlung

Wiederholte Arbeitsunfahigkeit
wegen derselben Krankheit

Beispiel 5

Arbeitsunfahigkeit

Krankheit A 22.6. bis 13.7.2026 22 Tage

Krankheit A 16.7. bis 16.8.2026 32 Tage

Entgeltfortzahlung

Krankheit A 22.6. bis 13.7.2026

Krankheit A 16.7. bis 4.8.2026

Insgesamt

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Dauer der Entgeltfortzahlung

Wiederholte Arbeitsunfahigkeit
wegen derselben Krankheit

Beispiel 6

Erkrankung auBBerhalb der 6-Monats-Frist

Arbeitsunfahigkeit

Krankheit A 19.8. bis 14.10.2025

Krankheit A 5.5. bis 19.5.2026

6-Monats-Zeitraum 5.11.2025 bis 4.5.2026

Entgeltfortzahlung

Krankheit A 19.8. bis 29.9.2025

Krankheit A 5.5. bis 19.5.2026




Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Dauer der Entgeltfortzahlung

Wiederholte Arbeitsunfahigkeit
wegen derselben Krankheit

Beispiel 7

Erkrankung innerhalb der 6-Monats-Frist

Arbeitsunfahigkeit

Krankheit A 19.8. bis 3.10.2025

Krankheit A 31.3. bis 14.4.2026

6-Monats-Zeitraum 1.10.2025 bis 30.3.2026

Entgeltfortzahlung

Krankheit A 19.8. bis 29.9.2025

Krankheit A 31.3. bis 14.4.2026

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Dauer der Entgeltfortzahlung

Sechs-Monats-Zeitraum

Beispiel 8

Arbeitsunfahigkeit

Krankheit A 5.8. bis 18.9.2025 45 Tage

Krankheit B 13.1. bis 12.2.2026 31 Tage

Krankheit A 7.4. bis 27.5.2026 51 Tage

6-Monats-Zeitraum 7.10.2025 bis 6.4.2026

Entgeltfortzahlung

Krankheit A 5.8. bis 14.9.2025

Krankheit B 13.1. bis 12.2.2026

Krankheit A 7.4. bis 18.5.2026

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Dauer der Entgeltfortzahlung

Zwolf-Monats-Zeitraum

Beispiel 9

Arbeitsunfahigkeit wegen Krankheit A 4.1. bis 1.2.2025 29 Tage

28.6. bis 27.7.2025 30 Tage

20.12.2025 bis 11.1.2026 23 Tage

2.6. bis 9.7.2026 38 Tage

12-Monats-Zeitraum 4.1.2025 bis 3.1.2026

Entgeltfortzahlung

4.1. bis 1.2.2025

28.6. bis 10.7.2025

2.6. bis 9.7.2026

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Dauer der Entgeltfortzahlung

Hinzutritt einer fruheren
Krankheit

Beispiel 10

Arbeitsunfahigkeit

Krankheit A 5.1. bis 29.1.2026 25 Tage

Krankheit B 8.6. bis 23.6.2026 16 Tage

Krankheit B/A 24.6. bis 1.7.2026 8 Tage

Krankheit A 2.7.bis 21.7.2026 20 Tage

Entgeltfortzahlung

Krankheit A 5.1. bis 29.1.2026

Krankheit B 8.6. bis 1.7.2026

Krankheit A 2.7. bis 18.7.2026

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Dauer der Entgeltfortzahlung

Hinzutritt einer fruheren
Krankheit

Beispiel 11

Arbeitsunfahigkeit

Krankheit A 18.7. bis 12.8.2026 26 Tage

Krankheit A/B 13.8. bis 17.8.2026 5 Tage

Krankheit B 22.8. bis 31.8.2026 10 Tage

Krankheit A 5.10. bis 13.11.2026 40 Tage

Krankheit B 16.11. bis 31.12.2026 46 Tage

Entgeltfortzahlung

Krankheit A 18.7. bis 17.8.2026

Krankheit B 22.8. bis 31.8.2026

Krankheit A 5.10. bis 15.10.2026

Krankheit B 16.11. bis 17.12.2026

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Hohe der Entgeltfortzahlung

Kurzung von
Sondervergutungen

Beispiel 12

Monatliches Arbeitsentgelt 2.500€

Weihnachtsgeld 2.500€

Durchschnittliches arbeitstagliches Arbeitsentgelt 125€

Klirzung der Sondervergutung je Fehltag um hochstens

31,25€
(25% von 125 €)

Fehltage aufgrund von Arbeitsunfdhigkeit (fiktiv) 10

Kiirzung des Weihnachtsgelds um héchstens (10 x 31,25 € =) 312,50€

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Anzeige, Nachweis und Begutachtung

Bescheinigung einer
Arbeitsunfahigkeit

Beispiel 13

Ein Kassenarzt stellt am 11.3.2026 die Arbeitsunfahigkeit eines Beschaftigten
fest und bescheinigt diese bis zum 13.3.2026 (Freitag).

Die fortgesetzte Arbeitsunfahigkeit Uber den 13.3.2026 hinaus ist am
16.3.2026 festzustellen (im Ausnahmefall bis zum 13.4.2026).

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Ende des Arbeitsverhdltnisses

Kundigung wegen
Arbeitsunfahigkeit

Beispiel 14

1. Fehltag 4.7.

Beginn der Arbeitsunfahigkeit 4.7.

Tag der Kindigung 5.7.

Nachweis der Arbeitsunfahigkeit 6.7.

Ende der Nachweisfrist 7.7.

Ende des Arbeitsverhaltnisses

Entgeltfortzahlung maximal bis

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Ende des Arbeitsverhdltnisses

Kundigung wegen
Arbeitsunfahigkeit

Beispiel 15

1. Fehltag 4.7.

Ende der Nachweisfrist 7.7.

Beginn der Arbeitsunfahigkeit 7.7.

Tag der Kindigung 11.7.

Ende des Arbeitsverhaltnisses 11.7.

Nachweis der Arbeitsunfahigkeit 14.7.

Keine Entgeltfortzahlung (unentschuldigte Fehltage) 4.7. bis 6.7.

Entgeltfortzahlung maximal bis 7.7. bis 11.7.

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Entgeltfortzahlungsversicherung

Zu berucksichtigende
Beschaftigte fur das
Ul-Verfahren

Beispiel 16

Wochentliche Anrechenbare

Beschaftigun
'gtng Arbeitszeit Beschdadftigte

Meister und Meisterinnen 40 Stunden

BlUroangestellte 40 Stunden

Gesellen und Gesellinnen 40 Stunden

Auszubildende 40 Stunden

Schwerbehinderte 40 Stunden

Teilzeitbeschaftigte 32 Stunden

Teilzeitbeschaftigte 25 Stunden

Teilzeitbeschaftigte 20 Stunden

Teilzeitbeschaftigte 12 Stunden

Teilzeitbeschaftigte 10 Stunden

Beschaftigte

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Entgeltfortzahlungsversicherung

Teilnahme am Ul-Verfahren

Beispiel 17

Teilnahme 1.1.2025 bis 31.12.2026

Umlage 1.1.2025 bis 31.12.2026

11.12.2024 bis 15.1.2025

Entgeltfortzahlung 22.12.2026 bis 14.1.2027

1.1.2025 bis 15.1.2025

Erstattungen 22.12.2026 bis 31.12.2026

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Entgeltfortzahlungsversicherung

Teilnahme am U2-Verfahren

Beispiel 18

Letzter Arbeitstag 3.6.

Beginn der Schutzfrist 4.6.

Mutmalflicher Entbindungstag

Tatsdachlicher Entbindungstag 9.7.

Schutzfrist nach der Geburt 10.9.

Die Schutzfrist vor der Entbindung verkiirzte sich um 7 Tage (9.7. bis 15.7.).
Um diesen Zeitraum verlangert sich die 8-wochige Schutzfrist nach der Ge-
burt (statt 3.9. nun 10.9.). Das Mutterschaftsgeld beziehungsweise der Ar-
beitgeberzuschuss wird ebenfalls bis zum 10.9. gezahlt. Dies bedeutet, dass
der Arbeitgeberzuschuss fur den Verlaingerungszeitraum voll erstattungsfa-
hig ist.

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Krankengeld

Leistung der Krankenkasse

Beispiel 19

Sachverhalt - Krankengeldzahlbetrag bei Beruicksichtigung von Einmalzahlungen

Bruttoarbeitsentgelt (laufendes Arbeitsentgelt) 2.800€

Nettoarbeitsentgelt (aus dem laufenden Arbeitsentgelt) 2.050€

In der Krankenversicherung beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung

2.800€
(brutto)

Regelentgelt

Regelentgelt (aus dem laufenden

, +30= 93,33€
Arbeitsentgelt)

Hinzurechnungsbetrag (Regelentgelt) + 360 = 7,78€

Kumuliertes Regelentgelt 101,11 €

Nettoentgelt

Nettoarbeitsentgelt
2.050€

(aus dem laufenden Arbeitsentgelt)

Hinzurechnungsbetrag

. (68,33€ + 93,33€)
(Nettoarbeitsentgelt)

Kumuliertes Nettoarbeitsentgelt

Krankengeld

Krankengeld (70 % des kumulierten Regelentgelts)

Vergleich mit 90 % des kumulierten Nettoarbeitsentgelts

Vorlaufiger Krankengeldzahlbetrag

Vergleich mit 100 % des laufenden Nettoarbeitsentgelts

Endgultiger Krankengeldzahlbetrag

Zuruck zum Inhalt =



Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren
Krankengeld

Arbeitgeberzuschuss

Beispiel 20

Bruttoarbeitsentgelt (monatlich) 3.000€

Nettoarbeitsentgelt (monatlich) 1.900€

Zuschuss des Arbeitgebers brutto

600€
(monatlich)

Bruttokrankengeld (kalendertdglich) 57 €

PV-Beitrag (3,6 % + 2 = 1,8 %) 1,03€

RV-Beitrag (18,6 % + 2 = 9,3 %) 5,30€

ALV-Beitrag (2,6 % + 2 = 1,3 %) 0,74 €

Nettokrankengeld (kalendertéglich) 49,93 €

Nettokrankengeld (monatlich) 1.497,90€

.Sozialversicherungsfreibetrag” 402,10€

Der ,Sozialversicherungsfreibetrag” wird durch die Bruttozahlungen des
Arbeitgebers monatlich um 197,90 € (600 € - 402,10 €) liberschritten. Dieser
Betrag Uberschreitet die Freigrenze von 50 €. Deswegen ist die Leistung des
Arbeitgebers in dieser Hohe (197,90 €) eine beitragspflichtige Einnahme. Das
Krankengeld ruht in Hohe des Nettobetrags dieser beitragspflichtigen Ein-
nahme.

Zuruck zum Inhalt =
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